
     

  
 

   
        

 

  

 
 

  

  

 

  

   

 

 

   

  

  

    

   

 

 

 

   

 

 

  

Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 26.01.2021 

Vorlage Nr. 20/194-L 
für die Sitzung der staatlichen Deputation für Wirtschaft und Arbeit 

am 10.02.2021 

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Freien Hansestadt
Bremen (FHB) über "Corona-Überbrückungshilfen für kleine und 

mittelständische Unternehmen" 

A. Problem

Für das Bundesprogramm „Corona-Überbrückungshilfen für kleine und 

mittelständische Unternehmen“ wurde zwischen dem Bund (vertreten durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) und der Freien Hansestadt Bremen 

(vertreten durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa) eine 

Verwaltungsvereinbarung sowie mehrere Ergänzungen zur Umsetzung der 

einzelnen Programmmodule geschlossen. 

Die Verwaltungsvereinbarung wurde vom Senat auf seiner Sitzung am 26.01.21 zur 

Kenntnis genommen. 

B. Lösung

Der Deputation für Wirtschaft und Arbeit wird hiermit die Verwaltungsvereinbarung 

zwischen dem Bund und der FHB über die Gewährung von Soforthilfen des Bundes 

als Billigkeitsleistungen für „Corona-Überbrückungshilfen für kleine und 

mittelständische Unternehmen“ vom 30.06.20 einschließlich ergänzender 

Vereinbarungen vom 28.07.20 (ergänzende Detailregelungen), 10.11.20 

(Umsetzung Überbrückungshilfe II), 25.11.20 (Umsetzung Novemberhilfe) und vom 

29.12.20 (Umsetzung Dezemberhilfe) ebenfalls zur Kenntnis gegeben. 

Für weitere, sich derzeit in der Vorbereitung befindliche Programm-Module der 

Corona-Überbrückungshilfen (Überbrückungshilfe III, November- und Dezember-

hilfe plus und Extra) sollen ebenfalls ergänzende Vereinbarungen geschlossen 
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werden. Diese werden der Deputation nach Unterzeichnung durch den Bund 

ebenso zur Kenntnis gegeben. 

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Die Programmmittel für Auszahlungen der o.g. Bundesprogramme an die Hilfe-

empfänger werden der FHB vom Bund zur Verfügung gestellt. Mittel für Umset-

zungskosten werden vom Bund nicht erstattet. Hierfür ist eine Finanzierung aus 

Mitteln der FHB erforderlich (vgl. dazu Deputationsvorlage Nr. 20/162-L/S „Bremen-

Fonds: Corona Hilfsprogramme: Finanzierung von Umsetzungskosten“). 

Personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen ergeben sich nicht. 

D. Negative Mittelstandsbetroffenheit 

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte 

(negative) Betroffenheit für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben. 

E. Beschlussvorschlag 

Die staatliche Deputation für Wirtschaft und Arbeit nimmt die 

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Freien Hansestadt Bremen 

über die Gewährung von Soforthilfen des Bundes als Billigkeitsleistungen für 

„Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“ vom 

30.06.20 einschließlich ergänzender Vereinbarungen vom 28.07.20, 10.11.20, 

25.11.20 und vom 29.12.20 gemäß beigefügter Senatsvorlage zur Kenntnis. 

Anlage: 

− Senatsvorlage „Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und der 

Freien Hansestadt Bremen (FHB) über „Corona-Überbrückungshilfen für 

kleine und mittelständische Unternehmen““ 

Seite 2 
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Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 

25.01.2021 

Herr Richter 

361-10495 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 26.01.2021 

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Freien Hansestadt Bre-
men (FHB) über „Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische

Unternehmen“ 

A. Problem 
Der Senat hat am 03.04.2020 mit der Tischvorlage „Corona-Soforthilfe - Verwal-
tungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Freien Hansestadt Bremen (FHB) 
über die „Soforthilfen des Bundes insbesondere für kleine Unternehmen und Solo-
selbständige“ eine zwischen dem Bund und der FHB – vertreten durch die Senato-
rin für Wirtschaft, Arbeit und Europa – geschlossene Verwaltungsvereinbarung über 
die „Soforthilfen des Bundes insbesondere für kleine Unternehmen und Soloselb-
ständige“ vom 01.04.2020 zur Kenntnis genommen. 

Für das zeitlich an die Corona-Soforthilfen des Bundes anschließende Bundespro-
gramm „Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“ 
wurde zwischen dem Bund (vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie) und der Freien Hansestadt Bremen (vertreten durch die Senatorin für 
Wirtschaft, Arbeit und Europa) ebenfalls eine Verwaltungsvereinbarung sowie meh-
rere Ergänzungen zur Umsetzung der einzelnen Programmmodule geschlossen. 
Eine Kenntnisnahme durch den Senat ist bislang noch nicht erfolgt. 

B. Lösung 
Dem Senat wird hiermit die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und der 
FHB über die Gewährung von Soforthilfen des Bundes als Billigkeitsleistungen für
„Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen“ vom 
30.06.20 einschließlich ergänzender Vereinbarungen vom 28.07.20 (ergänzende
Detailregelungen), 10.11.20 (Umsetzung Überbrückungshilfe II), 25.11.20 (Umset-
zung Novemberhilfe) und vom 29.12.20 (Umsetzung Dezemberhilfe) zur Kenntnis 
gegeben. 

Für weitere, sich derzeit in der Vorbereitung befindliche Programm-Module der
Corona-Überbrückungshilfen (Überbrückungshilfe III, November- und Dezember-
hilfe plus und Extra) sollen ebenfalls ergänzende Vereinbarungen geschlossen wer-
den. Diese werden dem Senat nach Unterzeichnung durch den Bund ebenso zur 
Kenntnis gegeben. 
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C. Alternativen 
Keine 

D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen 
Die Programmmittel für Auszahlungen der o.g. Bundesprogramme an die Hilfeemp-
fänger werden der FHB vom Bund zur Verfügung gestellt. Mittel für Umsetzungs-
kosten werden vom Bund nicht erstattet. Hierfür ist eine Finanzierung aus Mitteln 
der FHB erforderlich. Hierzu wird der Senat gesondert befasst. 

Personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen ergeben sich nicht. 

E. Beteiligung und Abstimmung 
Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei abgestimmt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheits-
gesetz 
Nach Beschlussfassung ist die Vorlage zur Veröffentlichung über das zentrale elekt-
ronische Informationsregister geeignet. 

G. Beschlussvorschlag 
1. Der Senat nimmt die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Freien 

Hansestadt Bremen über die Gewährung von Soforthilfen des Bundes als Billig-
keitsleistungen für „Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische 
Unternehmen“ vom 30.06.20 einschließlich ergänzender Vereinbarungen vom 
28.07.20, 10.11.20, 25.11.20 und vom 29.12.20 zur Kenntnis. 

Anlage 
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Verw a ltun g.svcrein bar u n g 
zwischen dem Bund und der Freien Hansestadt Bremen 

i.iber die 
Gewährung von Sofo1thilfen des Bundes als Billigkeitsleistungen für „Corona

Überbrückungshilfen für ldeine und mittelständische Unternehmen" 

die Freie Hansestadt Bremen 
vcrtret~n durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
- nach~tehend „Land Bremen" genannt -

und 

die Bundcsi-epublilc.Deutschland 
vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
- nachstehend „Bund" genannt -

schließen folgende Verwaltungsvereinbarung für. die Gewährung von Soforthilfen des Bundes 
als Billigkeitsleistungen gemäß § 53 Bundeshaushaltsordnui1g (BHO) für „Corona
Überb1iickungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen". Das Progl'amm wird 
durch die Länder ausgeführt. · · 

.Ai·tikel 1 
Grundsätze und Umf~ng dcl· Bun_deshilfe 

(1) Die gesundheitsp'olitisch notwendigen Maßnahmen zur f?ekärnpfung der Corona

Pandemie haben in verschiedenen Branchen zur weitgehenc!en oder vollständigen 
Schließung des Geschäftsbetriebs gefülut. Inzwischen werden zwar viele 

Beschränkungen graduell' wieder geJocke1t, aber bei 7.a.hlreichen Unternehmen ist der 

. Geschäftsbetrieb aufgrund der Corona-Krise iminer noch ganz oder teilweise 

eingeschränkt. Ziel der Überbrückungsbilfä ist es daher, kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, die aufgrund der Coi·ona-Pandemie hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen 

haben, für die Monate Juni bis August 2020 eine weiterg~hende Liquiditätshilfe zu 

gewähren und sie so in der Existenz zu sicp.ern. 

(2} Der Bund stellt hierfür vorbehaltlich der Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushalts 
2020 durch Bundestag und Bundesrat über die Länder Haushaltsmittel in Höhe von 
insgesamt bis zu 25 Mrd.€ aus dem Bundeshau~halt 2020 zur Verfügung. Die Verteilung 
der Mittel et-folgt nach Bedarf. · 
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Al·tikeJ 2 
Verwendung der Mittel 

(1) Die Mittel des Bundes sind für Überbriickungsbilfen an Unternehmen aller Branchen, 
einschließlich qer landwirtschaftlichen Urproduktion, soweit sie sich nicht für den 
W~ischaftsstabilisierungsfonds (WSF) qualifizieren, an Soloselbständige und 
selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb vorgesehen, deren Umsatz in 

den Monaten April und Mai io20 zusammengenommen um mindestens 60 % gegenüber 
April und Mai 2019 zurück_gegangen ist. Bei Unternehmen, die zwischen _dem 1. April 
2019 und dem 31. Oktober 2019 gegrü_ndet worden sind, sind statt der Monate April und 
Mai 2019 die Monate November w1d Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen. Die 

Mittel sind als,Billigkeitsleistungen nach§ 53 BHO zur Finanzierung von fortlaufenden 
betrieblichen Fixkosten der Antragsteller vorgesehen. · · 

. . ' 

(2) Das Land Bremen beachtet beim Vollzug.des Überbrückungshilfeprogramms die 
Vorgaben des Bundes. Die Vora11Ssetzw1ge11 für die Gewährung von Überbrückungshilfe, 
die Höhe de1: Überbl'.ückungshilfo w1d weitere Einzelheiten der Üb~rbrücktingsbilfe 
ergeben sich aus der Anlage_,,Vollzugshinweise". Bund uud Länder stiUU?-en zudem 
$emeinsame PAQ ab. 

(3) Leistungen nach§ 53 BIIO aus dem Bundesprogramm „Corona-Sofo1ihilfen ffu· 
Kleinuntemehmen ond S_oloselbständige" oder aus den dieses Bundt;sprogramm 
ergänzenden Soforthilfeprogrammen der Länder werden anteilig auf_die 
Überbrückungshilfe angerechnet, soweit der Zeitraum, für den Sofö1ihilfe gezahlt wird, 
sich mit dem Zeitraüm, für den Überbrückungshilfe gezahlt wird, überschneidet. . 

' ' 

(4) Zuschtisse aus anderen Zuscpussprogrammen des Bundes l\nd der LäJider, die Hilfen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewähren, werden ebenfalls auf die 
Überb~·ückungshilfo angerechnet, soweit der Zeitraum und der Leistungszweck dieser 

. Hilfen sich mit dem Zeitraum und dem Leistungszweck der Überbrückungshilfe 
überschneiden. 

AHikeI 3 
Zuteilung der Mittel des Bundes 

( 1) Die Länder-werden ermächtigt, die Bundesmittel ffu: fällige Zahlungen von 
Überbrückw1gshilfe im H_aushaltsjahr 2020 selbstständig aus dem Bundeshaushalt 
abzurufen. Dieser Abruf da1f erst e1folgen, wenn die Zablunge!} fällig sind. Zahlungen 
sind dann fällig, wenn die Höhe der Bewilligungen gegenüber dem Leistungsef!lpfänger 
feststeht. Die.Höhe der geplanten Abrufe sind dem Bundesmini~terium fürFinanzert per 

• E-Mail an liquidität@bmfbund.de min<lestens·drei Tage vor Abruf mitzuteilen: Der 
letztmögliche Abruf der Bund!:!smittel für die Länder muss bis zum 31.11.2020 erfolgen. 
Das Land Bremen wendet bei der Mittelvergabe das geltende Haushaltsrecht des Landes 
au.. 

mailto:liquidit�t@bmfbund.de
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(2) Das Land Bremen leitet die aus dem Bundeshaushalt abgerufenen Mittel unverzüglich 
nach Bewilligung an den Leisturlgsempfänger weiter. . · 

(3) Das Land Bremen hat über die.vom Bund in Anspruch genommenen Mittel innerhalb 
einer Frist_von sechs Monaten Rechnung zu legen. 

Al'tikcl 4 
VolJzug 

(1) Die Maßnahmen werden vom Land Bremen odyl' einem durch das J.,and beauftragten 
Dritten vollzogen. Bei Abwickung der Maßnahmen kann sich das Land weiterer privater 
Dritter bedienen. 

(2) Zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der Überbrückungshilfe des Bundes als 
Billigkeitsleistung nach § 53 BHO sind die von den Ländern gemäß Absatz 1 hie1für 
l;)enannten Stellen (Bewilligungsstellen). Die für die Bewirtschaftung e1forclerlichen 
Mittel werden den Bewilligungsstellen vom Label zm Verfügung gestellt. 

(3) Die Antragstellung ei"folgt ausschließlich durch einen vom Antragsteller beauftragten 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer. Bei der Ausgestaltung des 
Antragsverfahrens und der Antragsprüfuug·ist das Land Bremen für angemessene und 

· effektive Vorkehrlll)gen zur Verhinderung von Missbrauch und für die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwo1tlich. Die Bewilligungsstelle stimmt sich 
dabei soweit erforderlich mit weiteren Behörden, beispielsweise mit der 
Finanzverwaltung, den zuständigen Stellen für IT-Sicherheit und dem 
Landeskriminalamt, ab. 

(4) Die Bewilligungsstellen entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Überbrückungshilfe vorliegen sowie über deren Höh_e. Dabei dürfen die 
Bewilligungsstellen auf, die vom Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. oder vereidig_ten . 
Buchprüfer im Antrag g(?machten Angaben v·ertrauen, soweit es-keine Anhaltspunkte für 
UnvolJständigkeit oder Pehlerhaftigkeit der Angaben gibt. Das Land ode'r die 
Bewilligungsstellen sind verpflichtet, bei mindestens 5 % aller Begünstigten 
stichprobenartige Kontrollen durchzuführen. 

(5) Sofem der Antrag auf Gewährung einer Überbrückungshllfe bewilligt wird, wird ein 
Bewilligungsbescheid erlassen. In dem Bewilligungsbescheid ist kenntlich zu machen, 
dass es sich um Mittel des Bundes-handelt. 

(6) Nach Abschluss des Leistungszeitraums und Eingang der Unterlagen überprüfen die 
Bewilligungsstellen auf der Grundlage. der für die Schlussabrechnung der ausgezahlten 
Überbri.ickung~hilfe erstellten Bestätigung des Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers odet· 
vereidigten Buchprüfers für jeden Antrag folgendes: 
a) das Vorliegen der-Voraussetzungen für die Gewährung der Bj][igk.eitsleistuog, 
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·b) die Höhe und Dauer der Billigkeitsleistung sowie 
c) eine etwaige Überkompensation. 
Zuviel gezahlte Leistungen sind zurückzufordern„ Die Bewilligungsstelle prüft die 
inhaltliche Richtigkeit der Bestätigung des Steuerberaters, Wir~schaftsprüfers oder 
vereidigten Buchprüfers und der für di~ Bewilligtmg der Billigkeitsleistwig maßgeblichen 
V~rsicherungen des Antragsstellers stichprobenaitig und vei'da_chtsabhängig nach. 

Artikel 5 
Unterrichtung und Prüfung 

(1) [?er .1;3und ist über die beabsichtjgten Maßna~en des Landes zu den oben genannten 
Überbrückungshilfen, einschließlich eventueller Richtlinien, und Erläuterungen des 
Landes oder d·es durch das Land beauftragten Dritten zu den Überbrü~kungshilfen, 
zeitnah zu unterrichten. Grundlegende Fragen, die für die Durchfüh~ung der 
Überbrückungshilfen relevant sind, insbesonde_re zurAuslegung dieser 
Ve1waltungsvereinbarung und der VoJ fzugshinwei~e, werden durch alle Bundesfänder 
kooidiniert und gemeinsam an den Bund herangetragen und sollen verbindlich für alle 
Länder beantwortet werden. Dabei $Oll soweit mögli_ch ein 'zwischen den Ländern 
abgestimmter Vorschlag .zur Lösung der Frage unterbreitet werden. 

(2) Nach Abschluss dieser Vereinbarung sind dem Bund vom Land in einem vom Bund 
vorgegebenen Turnus det~illielie Angaben über die Anzahl der gestellten und 
bewilligten Anträge (auch djfferenziert nach Branchen), die Höhe der bewilliglen und 
ausgezahlten Mittel _sowie Abrechn_ungen über den Mittelabfluss vorzulegen. Bei 
Bedarf kann der Bund ergänzende Angaben verlangen. Nach Beendigung der 
~aßnahrnen übersendet das Land Bremen dem Bund bis spätestens 31. Juli 2022 
einen Schlussbericht über äie Dlll'chführung der Maßnahmen s~wie ciie Höhe der 
zugewiesenen und verausgabten Bundes- unq Landesmittel. Aufgrund seiner 
Berichtspflichten.kann der Bund weitere Angaben fordern, insbesondere soweit 
beihilferechtliche oder europarechtliche Vorgaqen oder parlamentarische Anfragen 
dies erfordern. 

(3)' Das Land Bremen verpflichtet sich, slkhprobenarlig und verdachtsabhängig 
Prüfungen gemäß Artikel 4 Absatz 4 dUl'chzuföhren und dem Bund im 
Leistungszeitraum monatlich die P1:üfüngsmitteihmgen zuzusenden: 

(4) Der Bund und der Bundesrechnungshof oder deren Beauftragt;e k~nnen bei den 
DienststeJlen des Landes Bremen, die mit der Bewiltschaftung der Bundesmittel 
befasst sind, sowie bei allen sonstigen Stellen, die das Land Bremen bei der 
Weitergabe der Mittel eiQgeschaltet hat, prüfen. Dieses P1üfungsrecht besteht auch 
gegenüber dem Leistungsenipfänger und ist im Bewilligungsbescheid aufzunehmen. 

(5) Die Länder tragen dafür Sorge, dass alle aus der Gewähr.ung der Überbrückungshilfe 
resultierenden Berichtspflichten erfüllt wer~en. ' 
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Artikel 6 
Riiclczahluilg von Mitteln für Überbrückungshilfen 

Nichtverbrauchte Mittel des Bundes sind an den Bund zurückzuüberweisen. Beträge, die 
aufgrund· ver~altungsverfahrensrechtlicher Regelungen zw·Uckzufordern sind und 
zurückgezahlt wurden; sµid vom Land Bremen zu vereinnahmen und der auf de~ Bund 
entfall_ende Anteil einschließlich erhobener Zinsen an den Bund zu erstatten·. 

Artikel 7 
Stcuen-echtliche Hinweise 

Die als Überbrilckungsbilfe_unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen 
Billigkeitsleisttingen: sind steuerbai· .und nach den allgemeinen steueirncbtlichen Regelungen 
im Rahmen der GewiDJ1ermittlung zu· berücksichtigen. Die Bewilligungsbehörde info1mie1't 
elektronisch die Finanzbehörden von Amt~ wegen über die einem Leistungsempfänger jeweils 

·gewährte Überbrtickungshi1fe; dabei sind die Vorgaben der Abgabenordnung, der 
Mitteilungsverordnuhg sowie etwaiger anderer steuen:echtlicher Regelungen zu beachten. Für 
Zwecke der Fests~tzung von Steuervorauszahlungen für das Jahr 2020 ist die · 
Überbrückungshilfe nicht z~ berücksichtigen . 

.Artikel 8 
Jnlo'afttreten , 

:Pie V~rwaltung~vereinbarung Lritt a~ Tag nach der Unterze~chnung in Kraft. 

Bremen, ;r K -,2/ Berlin, }o. (o ; 2o 
für das Land Bremen für die B.undesrepubllk Deutschland 

Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
In Vertretung 

d§)b-1» Die Senatorin rnr Wirtschnll',' 
Arbeit und Europa · 
Zwoilc Schlachtpforte 3 
28195 Bremen . 



Ergänzende Vereinbarung zur , Verwaltungsvereinbarung vom 30.06.2020 
zwischen dem Bund und dem Land Bremen 

Artikel 1 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung wird wie folgt gefasst: 

„Der Bund stellt vorbehaltlich des lnkrafttretens des zweiten Nachtragshaushalts 2020 
über die Länder Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt bis zu 24,6 Mrd. €aus .dem 
Bundeshaushalt 2020 zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach Bedarf." 

Ziffer 2 Absatz 6 der Vollzugshinweise für die Gewährung von Corona
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen (Anlage zu der 
Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit dem Land Bremen) wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Als Beschäftigter im Sinne von Ziffer 5 Absatz 3 gilt, wer zum Stichtag 29. Februar 
2020 bei dem Antragsteller beschäftigt ist. Bei der Ermittlung der Vollzeitäquivalente 
(VZÄ) werden Beschäftigte wie folgt berücksichtigt: 

- Beschäftigte bis 20 Stunden= Faktor 0,5 

- Beschäftigte bis 30 Stunden = Faktor 0.75 

- Beschäftigte über 30 Stunden und Auszubildende = Faktor 1 

- Beschäftigte auf 450 Euro-Basis= Faktor 0,3 

- Saisonarbeitskräfte, Arbeitskräfte in Mutterschutz/Elternzeit und vergleichbar 
Beschäftigte werden berücksichtigt, wenn sie am Stichtag beschäftigt waren. In 
Branchen, deren Beschäftigung saisonal stark schwankt, kann zur Ermittlung der 
Beschäftigtenzahl alternativ auch einer der beiden folgenden Bezugspunkte 
herangezogen werden 

a) der Jahresdurchschnitt der Beschäftigten in 2019 oder 

b) Beschäftigte im jeweiligen Monat des Vorjahres oder eines anderen 
Vorjahresmonats im Rahmen der in Ziffer 5 Absatz 6 Satz. 1 genannten Fördermonate. 

Ehrenamtliche werden nicht berücksichtigt. Es wird dem Unternehmen überlassen, ob 
Auszubildende berücksichtigt werden. Die Inhaberin / der Inhaber ist kein/e 
Beschäftigte/r. '' 

Die Anpassungen setzen die Beschlüsse des Deutschen Bundestags zum 2. 
Nachtragshaushalt 2020 um. 

überdies werden die folgenden Anpassungen vorgenommen: 

In Ziffer 3 Absatz 1c) wird nach Satz 1 folgender Satz ergänzt: 



„Unternehmen, die aufgrund der starken saisonalen Schwankung ihres Geschäfts, im 
Apri l und Mai 2019 weniger als 5 % des Jahresumsatzes 2019 erzielt haben, können 
von der in Satz 1 besehriebenen Bedingung des sechzigprozentigen 
Umsatzrückgangs freigestellt werden ." 

In Ziffer 3 wird der folgende neue Absatz 3a eingefügt: 

,,(3a) Unternehmen mit mindestens 750_ Mio. Euro Jahresumsatz sind nicht 
antragsberechtigt. Ebenso sind Unternehmen, die Teil einer Unternehmensgruppe 
sind, die einen Konzernabschluss aufstellt oder nach anderen Regelungen als den 
Steuergesetzen aufzustellen hat und deren im Konzernabschluss ausgewiesener, 
konsolidierter Jahresumsatz im Vorjahr der Antragstellung mindestens 750 Mio. Euro 
betrug, nicht antragsberechtigt. Eine Unternehmensgruppe gemäß Satz 2 besteht aus 
mindestens zwei in verschiedenen Staaten ansässigen , im Sinne des§ 1 Absatz 2 des 
Außensteuergesetzes einander nahestehenden Unternehmen oder aus mindestens 
einem Unternehmen mit mindestens einer Betriebsstätte in einem anderen Staat." 

In Ziffer 4 Absatz 1 Nr. 13 wird w ie folgt neu gefasst: ,,Provisionen, die Inhaber von 
Reisebüros den Reiseveranstaltern aufgrund Corona-bedingter Stornierungen zurück 
gezahlt haben, und diesen Provisionen vergleichbare Margen kleinerer, ihre 
Dienstleistungen direkt und nicht über Reisebüros anbietender Reiseveranstalter mit 
bis zu 249 Beschäftigten, die Corona-bedingt nicht realisiert werden konnten,. sind den 
Fixkosten nach Nr. 1 bis 12 gleichgestellt. Reiseveranstalter mit bis zu 249 
Beschäftigten, die ihre Reisen über Reisebüros vermarkten, müssen die ka lkulierten 
Provisionen für diese Reisebüros von ihrer für die jeweilige Reise konkret 
nachweisbaren Marge abziehen, um die so reduzierte Marge als Fixkosten geltend zu 
machen. Das Ausbleiben einer Provision für das Reisebüro wegen einer Corona
bedingten Stornierung einer Pauschalreise aufgrund der Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes bzw. innerdeutschen Reiseverboten wird einer Rückzahlung der 
Provision nach Nr. 13 der Eckpunkte zur ÜberbrUckungshilfe gleichgestellt. 
Reisebüros und Reiseveranstalter müssen analog zu den anderen Kostennachweisen 
über ihren Steuerberater einen Nachweis über die bei Reisebuchung in Aussicht 
gestellte Provision bzw. als Reiseveranstalter über die jeweils kalkulierte Marge 
erbringen. Diese Regelung gilt nur für vor dem · 18. März 2020 gebuchte 
Pauschalreisen, die spätestens am 31.8.2020 angetreten worden wären ." 

In Ziffer 5 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Übernachtungsstätten" durch das Wort 
.,Unternehmen" ersetzt. 

Ziffer 6 Absatz 3 d) wird wie folgt gefasst: ,,Erklärung des Antragsstellers, dass weder 
Überbrückungshilfen in Steueroasen abfließen, noch sonstige Gewinnverschiebungen 



in diese Jurisdiktionen erfolgen und dass er Steuertransparenz gewährleistet. 
Einzelheiten sind der Anlage zu diesen Vollzugshinweisen zu entnehmen." 



Die Vollzugshinweise werden um die folgende Anlage ergänzt: 

Erklärung nach Ziffer 6 Absatz 3 d) dieser Vollzugshinweise 

Die unter Ziffer 6 Absatz 3 d) der Vollzugshinweise beschriebene Erklärung der 
Antragsteller auf Überbrückungshilfe hat zu beinhalten, dass 

1. geleistete Überbrückungshilfen nicht in Steueroasen entsprechend der aktuellen 
Länderliste (beinhaltet EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke sowie Jurisdiktione.n mit einem nominalen Ertragsteuersatz von unter 
9%) abfließen. 

2. in den nächsten fünf Jahren keine Lizenz- und Finanzierungsentgelte _sowie 
Versicherungsprämien in der Unternehmensgruppe an Unternehmen oder 
Betriebsstätten in Steueroasen entsprechend der aktuellen Länderliste entrichtet 
werden, 

und 

3) die tatsächlichen Eigentümerverhältnisse der Antragsteller durch Eintragung ihrer 
wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister (www.transparenzregister.de) 
Transparenzregister im Sinne von § 20 Ab$atz 1 Geldwäschegesetz (GwG) 
offengelegt sind. Sofern die Mitteilungsfiktion des § 20 Absatz 2 GwG greift, weil die 
Angaben nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 - 4 GwG zu den wirtschaftlich Berechtigten aus einem 
in § 20 Abs. 2 Satz 1 GwG bezeichneten Register (Handelsregister, 
Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister oder 
Unternehmensregister) elektronisch abrufbar sind, ist keine separate Eintragung in das 
Transparenzregister, jedoch die Beifügung des Nachweises über die wirtschaftlich 
Berechtigten aus dem anderen Register (z.B. Gesellschafterliste aus dem 
Handelsregister) erforderlich. Die Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregister 
besteht im Rahmen der · Gewährung von Unterstützungsleistungen auch für 
antragstellende Unternehmen, die nicht ausdrücklich vom Wortlaut des § 20 Absatz 1 
GwG erfasst sind (z.B. ausländische Gesellschaften mit Betriebsstätte in Deutschland, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, nicht aber eingetragene Kaufleute). Für 
ausländische Gesellschaften gilt die Pflicht allerdings nicht, wenn sie entsprechende 
Angaben bereits an ein anderes Register eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union übermittelt haben. 

Wird im Nachgang festgestellt, dass diese Verpflichtungserklärung verletzt wurde, so 
sind die Überbrückungshilfen vollumfänglich zurückzuzahlen. 

http:www.transparenzregister.de


Di.e in Nr. 1 genannte Länderliste umfasst die EU.:.Uste der nicht kooperativen Länder 
und Gebiete für Steuerzwecke nach ECOFIN 18. Februar 2020 sowie Länder und 
Gebiete mit einem nominalen Ertragsteuersatz kleiner als 9 Prozent: 

EU- Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke nach 
ECOFIN 18. Februar 2020 

Amerikanische Jungferninseln 
Amerikanisch-Samoa 
• Kaimaninseln 
Fidschi 
Guam 
Oman 
Palau 
Panama 
Samoa 
Seychellen 
Trinidad _und Tobago 
Vanuatu 

Länder mit einem nominalen Ertragsteuersatz kleiner als 9 Prozent 

Anguilla 
Bahamas 
Bahrain 
Barbados 
Bermuda 
Britische Jungferninseln 
Guernsey 
Insel Man 
Jersey 
Marshallinseln 
Turkmenistan 
Turks- und Caicosinseln 
Vereinigte Arabische Emirate 

Bremen, 14. Juli 2020 Berlin, 2.8 • 07. 2.o20 
für das Land Bremen für die Bundesrepublik Deutschland 

'/ I • 1 Bundesministerium für 

~l~-c:11 ;i i <' 1 - -
Die Senatorin fur Wirtscha~,'• 
Arbeit und Europa 
zweite Schlachtpforte 3 
2819!:i B1emen 



Ergänzende Venvaltungsvereinbarung 
zwischen dem Dund und der Freien Hansestadt Bremen 

über die 
Gewährung von Soforthilfen des Bundes als Billigkcitslcistw1gen für „Corona

Überbrückungshilfen für k leine und mittelständische Unternehmen" 

die Freie Hansestadt Bremen 
ve1treten durch Senatorin für Whtschaft, Arbeit und .Europa 
- nachstehend „Land Bremen" genannt -

u'nd 

die ßundes1·~publik Deutschland 
verh'eten dmch das Bundesministerium für Wilischaft und Energie 
- nachstehend „Bund" genannt -

schließen folgende Verwaltungsvereinbarung für die Gewährung von Soforthilfen des Bundes 
als Billigkeitsleistungen gemäß § 53 Bundeshaushaltsordnung (BHO) für „Corona

Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternelm1en". Das Programm wird 
durch die Länder ausgeführt. 

Präambel 

Die Zweite Phase der Überbrückungshilfe (Förderzeitratm1 September-Dezember 2020) 
schließt zeitli_ch an die Erste Phase der Überbrückungshilfe (Förderzeitraum Juni-August 
2020) an. Diese Verwaltungsvereinbarung ergänzt in diesem Sinne die bereits bestehende 
Verwaltungsvereinbanmg zur Ersten Phase der Überbrückungshilfe. 

Artikel 1 
Grundsätze und Umfang der Bundeshilfe 

(1) Die gesundheitspolitisch notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona

Pandemie haben in verschiedenen Branchen zur weitgehenden oder vollständigen 

Schließung des Geschäftsbetriebs geführt. Inzwischen werden zwar viele 

Bcschränlcu11gen graduell wieder gelockert, aber bei zahlreichen Unternehmen ist der 

Geschäftsbetrieb aufgrund der Corona-Krise in1mer noch ganz oder teilweise . 

eingeschränkt. Ziel der Überbrückungshilfe ist es daher, kleinen und mittels tändischen 

Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen 

haben, für die Monafc Juni bis Dezember 2020 ein~ in zwei Phasen gestaffelte, 

weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und sie so in der Existenz zu sichern: 

a. Überbrückungshilfe-Erste Phase (Überbrückungshilfe I) betrifft die Förderzeiträume 

Juni bis August 2020; 

b. Überbrückungshllfe-Zweite Phase (Überbrückungshilfe II) betrifft die 

Pörderzeiträume September bis Dezember 2020. 
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(2) Ein Anspruch auf die Gewährung der Billigkcitsleistungen besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 

Rahmen verfügbarer Haushaltsmillcl. Mit Inkrafttreten des zweiten Nachtragshaushalts 
stellt der Bund 2020 über die Länder Tlallshaltsmittel in Höhe von insgesamt bis zu 24,6 
Mrd.€ aus dem Bundeshaushalt 2020 zur Verfügung. Für Ausgaben im Haushaltsjahr 
2021 stellt der Bund für die Länder vorbehaltlich des lnkrafltrctens des Ilaushalts 2021 
zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach Bedarf. 

Artikel 2 

Verwendung der Mittel 

( 1 a) Die Mittel des Bundes sind für Überbrückungshilfen-Erste Phase (Förderzeitraum Juni 

bis August 2020) an Unternduncn aller Branchen, einschließlich der landwirtschafllichen 

Urproduktion, soweit sie sich nicht !Ur den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 

qualifizieren, an Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im 

Haupterwerb vorgesehen, deren Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 

zusammengenommen um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 

zurückgegangen isl. Bei Unterncluncn, die zwischen dem 1. April 2019 und dem 3 1. 

Oktober 20 J 9 gegründet worden sind, sind slatt der Monate April und Mai 2019 die 

Monate November und Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen. Die Mittel sind als 

Dilligkeitsleistungen nach § 53 BHO zur Finanzierung von fortlaufenden betrieblichen 

Fixkosten der Antragsteller vorgesehen. 

(l b) Die Mittel des ßuncles sind für Überbrückungshilfen-Zweite Phase (Förderzeitraum 

September bis Dezember 2020) an Untcme1unen aller Branchen, einschließlich der 

landwirtsehartlichen Urprocluklion, soweit sie sich nicht für den 

Wi1tschaftsslabi lisicrungsfonds (WSF) qualifizieren, an Soloselbständ ige und 

selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb vorgesehen, deren Umsatz 

entweder im Zeitraum April bis August 7020 in zwei zusammenhängenden Monaten um 

mindestens 50 % gegenüber den jeweiligen V 01jahresmonaten zurückgegangen ist oder 

im Durchschnitt in den Monaten April bis August 2020 gegenüber dem 

V01:jahreszcitraum um mindestens 30 % eingebrochen ist. Die vorgenai?nten 

Bedingungen des Umsatzrückgangs gelten ni cht für Unternehmen, die aufgrund von 

starken saisonalen Schwankungen ihres Geschäfts im Zeitraum April bis August 2019 

zusammen weniger als 15 % des Jahresumsatzes erzielt haben. Bei Unternehmen, die 

nach dem l. Juli 2019 gegründet worden sind, sind zum Nachweis des Umsatzeinbruches 

von mindestens 50 % statt der Monate April bis August 2019 die Monate November und 

Dezember 20 19 zum Vergleich heranzuziehen. ßci Unternelm1en, die nach dem 

1. September 2019 gegründet worden sind, sind zum Nachweis des Umsatzeinbruches 

von mindestens 50 % in den Monaten ~eptember bis Dezember 2020 die Monate 

November 2019 bis Februar 2020 zum Vergleich heranzuziehen. Unternehmen, die nach 

dem 31.Oktober2019 neu gegründet worden sind, sind nicht antragsberechtigt. Die 
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Mittel sind als Billigkeitsleistungcn nach§ 53 BIIO zur Finanzierung von fortlaufenden 
betrieb! ichen Fixkosten der Antragsteller vorgesehen. 

(2) Das Land Bremen beachtet beim Vollzug des Überbrückungshilfeprogramms die 
Vorgaben des Bundes. Die Voraussetzungen ftfr die Gewährung von Überbrückungshilfe, 
die Höhe der Überbrückungshilfe und weitere Einzelheiten der Übcrbrückungshilfo 
ergeben sich aus der Anlage „Vollzugshinweise". Bund und Länder stimmen zudem 
gemeinsame FAQ ab. 

(3) Leistungen nach§ 53 BHO aus dem Bundesprogramm „Corona-Soforthilfen für 
Kleinunternehmen und Soloselbständige" oder aus den dieses Bu:ndesprogramm 
ergänzenden Soforthilfeprogrammen der Länder werden anteilig auf die 
Überbrückungshilfe angerechnet, soweit der Zeitraum, für den Soforthilfe gezahlt wir1, 
sich mit dem Zeih·aum, für den Überbrückungshilfe gezahlt •wird, überschneidet. 

(4) Zuschüsse aus anderen Zuschussprogrammen des Bundes und der Länder, die Hilfen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewähren, werden ebenfalls auf die 
Überbrückungshilfe angerechnet, soweit der Zeitraum und der Leistungszweck dieser 
Hilfen sich mit dem Zeitraum und dem Leistungszweck der Überbrückungshilfe 
überschneiden. 

Artikel 3 
Zuteilung der Mittel des Bundes 

(1) Die Länder werden ermächtigt, die Bundesmittel für zu erwartende Zahlungen von 
Überbrückungshilfe in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 selbstständig aus dem 
Bundeshaushalt abzurufen. Dieser Abruf. darf in Höhe der voraussichtlichen Zahlungen 
erfolgen. Die Höhe der geplanten Abrufe sind dem Bundesministerium für Finanzen per 
E-Mail an liquidität@bmf.bund.de mindestens drei Tage vor Abruf mitzuteilen. Der 
letztmögliche Abruf der Bundesmittel für die Länder muss für die Überbrückungshilfe I 
bis zum 15. Dezember 2020 erfolgen. Für die Überbrückungshilfe II sollte der Abruf für 
die Bundesmittel bis zum 15. Dezember 2020 erfolgen, muss jedoch spätestens bis zum 
15. Dezember 2021 erfolgen. Das Land Bremen wendet bei der Mittelvergabe das 
geltende Haushaltsrecht des Landes an. 

(2) Das Land Bremen leitet die aus dem Btmdeshaushalt abgerufenen Mittel unverzüglich 
nach Bewilligung an den Leistungsempfänger weiter. 

(3) Das Land Bremen hat über die vom Bund in Anspruch genommenen Mittel innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten Rechnung zu legen. 

mailto:liquidit�t@bmf.bund.de
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Artikel 4 
Vollzug 

(1) Die Maßnahmen werden vom Land Bremen oder einem durch das Land beauftragten 
Dritten vo llzogen. Bei Abwicklung der Maßnahmen kann sich das Land weiterer privater 
Dritter bedienen. 

(2) Zuständ ig für die Bewilligung und Auszahlung der Überbrückungshilfe des Bundes als 
Billigkcitsleistung nach § 53 BHO sind die von den Ländern gemäß Absatz 1 hierfür 
benannten Stellen (Bewilligungsstellen). Die für die Bewirtschaftung erforderlichen 
Mittel werden den Bewilligungsstellen vom Land zur Verfügung gestell t. 

(3) Die Antragstellung erfolgt ausschließl ich durch einen vom Antragsteller beauftragten 
Steuerberater, Wi1tschaftsprüfcr, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt. Bei der 
Ausgestaltung des Antragsverfahrens und der Antragsprüfung ist das Land Bremen für 
angemessene und effektive Vorkehrungen zur Verhinderung von Missbrauch und für die 
Einh altung der datenschutzrechtJichen Vorgaben verantwortlich. Die Bewilligungsstelle 
stimm t sich dabei soweit erforderlich mi t weiteren Behörden, beispielsweise mit der 
Finanzverwaltung, den zuständigen Stellen für IT-Sicherheit und. dem 
Landeskriminalamt, ab. 

(4) Die Bewilligungsstellen entscheiden, ob die Voraussetzungen Cür die Gewähnmg der 
Überbrückungshilfe vorliegen sowie i.iber deren llöhe. Dabei dürfen die 
Bewilligungsstellen auf die vom beauftragten Steuerberater, Wirlscha[tsprüfer, 
vereidigten l3uehprüfer oder Rechtsanwalt gemachten Angaben vertrauen, soweit es 
keine Anhaltspunkte für Unvollständigkeit oder Fehlerhaft igkeit der Angaben gibt. Das 
Land oder die Bewilligungsstellen sind verpflichtet, stichprobenartige Kontrollen bei 
mindestens 5 % aller Leistungsempfänger clurchzufülu·en. 

(5) Sofern der Antrag auf Gewährung einer Überbrückungshilfe bewilligt wird, wird ein 
Bewilligungsbescheid erlassen. fn dem Bewilligungsbescheid ist kenntlich zu machen, 
dass es sich um Mittel des Bundes handelt. 

(6) Nach Abschluss des Leistungszeitraums und Eingang der Unterlagen überprüfen die 
Bewilligungsstellen auf der Grundlage der für die Schlussabrechnung der aüsge,i:ahlten 
Überbrückungshilfe erslellten Bestätigung des Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, 
vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts für jeden Antrag folgendes: 
a) das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeitsleistung, 
b) die Höhe und Dauer der Billigkeitsleislung sowie 
c) eine etwaige Überkompensation. 
Nach Art. 2 dieser VV sind zu viel gezahlte Leistungen zurückzufordern. Die 
Bewilligungsstelle prüft die inha ltliche Richtigkeit der Bestätigung des Steuerberaters, 
Wir tschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts und der für die · 
Bewilligung der Billigkeitsleistung maßgeblichen Versicherungen des Antragsstellers 
stichprobenartig und verdachtsabhängig nach. 
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Artikel 5 
Unterrichtung und Prüfung 

(1) Der Bund ist über die beabsichtigten Maßnahmen des Landes zu den oben genannten 

Überbrückungshilfen, einschließlich eventueller Richtlinien und Erläuterungen des 
Landes oder des durch das Land beauftragten Dritten zu den Überbrückungshilfen, zeitnah 

zu unterrichten. Grundlegende Fragen, die für die Durchführung der Überbrückungshilfon 
relevant sind, insbesondere zur Auslegung dieser Verwaltungsvereinbarung und der 
Vollzugshinweise, werden durch a lle Bundesländer kooi·diniert und gemeinsam an den 
Bund herangetragen und sollen verbindlich für alle Länder beantwortet werden. Dabei soll 
soweit möglich ein zwischen den Ländern abgestimmter Vorschlag zur Lösung der Frage 

unterbreitet werden. 

(2) Nach Abschluss dieser Vereinbarung sind dem Bund vom Land in einem vom Bun<l 
vorgegebenen Turnus detaillierte Angaben über die Anzahl der gestellten und 
bewilligten Anträge (auch differenziert nm;h Branchen), die Höhe der bewilligten und 
ausgezahlten Mittel sowie Abrechnungen über den Mittelabfluss vorzulegen. Bei 

Bedarf kann der Bund ergänzende Angaben verlangen. Nach Beendigung der 
Maßnahmen übersendet das Land Bremen dem Bund bis spätestens 31. Juli 2022 
einen Schlussbericht über die Durchführung der Maßnahmen sowie die Höhe der 
zugewiesenen und verausgabten Bundes- und Landesmittel. Aufgrnnd seiner 

Berichtsptlichten kann der Bund weitere Angaben fordern, insbesondere soweit 
bcihilferechtliche oder europarechtliche Vorgaben oder parlamentarische Anfragen 

dies erfordern. 

(3) Das Land Bremen verpflichtet sich, stichprobenartig und verclachtsabhängig 
Prüfungen gemäß Artikel 4 Absatz 4 durchzuführen und dem Bund im 
Leistungszeitraum monatlich die Prüfungsmitteilungen zuzusenden. 

( 4) Der Bund und der Bw1desrcchnungshof oder deren Beauftragte können bei den 
Dienststellen des Landes Bremen, die mit der Bewirtschaftung der Bundesmittel 
befasst sind, sowie bei allen sonstigen Stellen, die das Land Bremen bei der 
Weitergabe der Mittel eingeschaltet hat, prüfen. Dieses Prüfungsrecht besteht auch 
gegenüber dem Leistungsempfänger und ist im Bewilligungsbescheid aufzunehmen. 

(5) Die Länder tragen dafür Sorge, dass alle aus der Gewährung der Überbrückungshilfe 
resultierenden Berichtspflichten erfüllt werden. 

Artikel 6 
Rüclmthlung von Mitteln für Überbrückungshilfen 

Nichtverbrauchte Mittel des Bundes sind an den Bund zurückzuüberweisen. Beträge, die 
aufgrnnd verwaltungsverfahrensreehtliehcr Regelungen zurückz~tfordem sind und 
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zurückgezahlt wurden, sind vom Land Bremen ebenfalls zu vereinnahmen und der auf den 
Bund entfa llende /\ntcil einschließlich erhobener Zinsen an den Bund zu erstatten. 

Artikel 7 
Steuerrechtliche Hinweise 

Die als Überbrückungshi lfe unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen 
ßilligkcitslcistungen sind steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen 
im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Die Bewilligungsbehörde informiert 
elektronisch die Finanzbehörden von Amts wegen über die einem Leistungsempfänger jeweils 
gewäluie Überbrückungshilfe; dabei sind die Vorgaben der Abgabenordmmg, der 
Mitteilungsverordnung sowie ~twaiger anderer steuerrechtlicher Regelungen zu beachten. Für 

Zwecke der Pestsetzung von Steuervorauszahlungen ist die Überbrückungshilfe nicht zu 
berücksichtigen. 

Artikel 8 
Inkrafttreten 

Die Ergänzende Verwaltungsvereinbarung trit1 rückwirkend zum 1. Oktober 2020 in Kraft. 

Bremen, den l4.10.20 
für das Land Bremen 
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und 
Europa 

l:ZßY 
Sven Wicbe 
-Staatsrat-

Berlin, ;(.O . .,(A .2_en__o 
für die Bundesrepublik Deutschland 
Bundesministerium für Wirtschafl und 
Energie 

http:l4.10.20


E r g n n z e n d c V c r w a l t u n g s v e r c i n b a r u n g ,, N o v e m b c r h i I f c " 
zwischen dem Bund und der Ji'reien 1 lansestadt Bremen 

über die 
· Gewährung von 8oforthilfen des Bundes als Billigkeitsleistungen fi.ir „Corona• 

Überbrtickungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen" 

die Freie Hansestadt ß rcmcn 
vertreten dul'ch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 
- nachstehend „Land Bremenc• geminnt - · 

und 

die Bundesrepublik Deutschland 
ve1ti-eten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
- nachstehend „Bund" genannt -

schließen folgende Verwaltungsvereinbarung fi.'tr die Gewfthrnng von Soforthi lfen des Bundes 
als Billigkeitsleistungen gemäß § 53 Bundeshaushaltsordnung (BHO) füJ' ,,Corona
ÜberbrückungshiJfen für kleine und mille]ständische Unternehmen" sowie „Novemberhilfen". 
Das Programm wird durch die Länder ausgcfülu-t. 

Präambel 

Die Novemberhilfe wü-d als freiwillige Zahlung gewährt, wenn Unternehmen, 
Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe aufgnmd der Corona-bedingten 
ßetriebsschließtm.gen bzw. l3ell'iebseinsclu-änkungen im November 2020 in Folge des 
Beschlusses vqu Bund und Uindcrn vom 28. Oktober 2020 erhebliche Umsatzausflille 
erleiden. Diese Verwaltungsveminbarnng ergänzt in diesem Sinne die bereits bestehende 
V crwaltungsvereiriharnng :Z.L1r Überbrüokungsbilfe. 

Artikel 1 
Grundsätze und Umfang der Ilundcshilfe 

()) Die gesundheitspolitisch notwendigen Maßnalunen zur Bekämpfung der Corona
Pandemie haben in verschiedenen Branchen zur weitgehenden oder vollstiincligen 
Schließung des Geschäftsbetriebs geführl. Ziel der ÜbcrbrückungshjJfe ist es daher, 

!deinen und miltelsländischen Unternehmen, die aufgrnnd der Coro11a-Pandemfo hohe 
Umsatzeinbußen z.u verzeichnen haben, für die Monate Juni bis Dezember 2020 eine in 
zwei Phasen gestaffelte, weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und sie so in der 
Existenz :w sichern: 

a. Überbrückungshilfe-Erste Phase (ÜberbrUckungshilfe T) bcfrifft die Förderzeiträume 
Juni bis August 2020; 
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b. Überbrückungshilfe-Zweite Phase (Überbrückungshilfe 11) bctrifll die· 
Förderze.iträume September bis Dezember 2020. 

(2) Ziel der Novcmberbilfe ist es, dmch einen Beitrag zm Koinpensalion des Umsatzausfalls 
die wirtschaftliche Existcn1. von Untcrnc!unen sowie von Selbständigen zu sichern, die 
in Folge des Beschlusses von Bn�d und Ländern vom 28. Oktober 2020 von Corona
bedingten Betriebsschließungen bzw. ßctriebseinsclu'fu.'lkungcn im November 2020 
betroffen sind und deshalb erhebliche Umsatzausfälle erleiden. 

(3) Ein Anspruch auf die Gewährung der BilligkeitsleistlU1gen besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet die ßcwilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen fümessens im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel. Mit Inkrafttreten des zweiten Nachtragshaushalts stellt der 
Bund 2020 über die Länder Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt bis zu 24,6 Mrd. Euro 
aus dem Bundeshaushalt 2020 zur Verfügung. Für Ausgaben im I Iaushaltsjahr 2021 steJH 
der Bund für die Länder vorbehaltlich des Inkrafttretcns des Haushalts 2021 zusät7.liche 
Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel errolgt nach Bedarf. 

( 4) Die Vorbereitung des Antrags auf Novemberhilfe erfolgt ausseht ießl ich über .ein 
Onlineportal, das die i\nlragsberechtigten bei der Antragstellung unterstützt. Für das 
Portal, dmch welches das Ausfüllen des Antragsformulars und die Zusammenstellung von 
Unterlagen sowie eine Weilerleit1mg an die zuständige Bewilligungsstelle auf 
Landesebene erlcichtcit wird, ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) datcnschutzrechtlich gemäß Art. 4 Nr. 7 2, HS DS-GVO verantwortlich. Zwecke 
und Mittel der Datenverarbeitüng werden in dieser Vereilibarung wie folgt festgelegt: Die 
Zwecke der Datenverarbeitung sind die nutzerorienticrtc Assistenz bei der Eingabe der für 
die späleren Verwaltungsvc1'fahrcn erforderlichen Daten, die Übermittlung m1 die 
zuständige Bewilligungsstelle sowie ein Rückkanal für die Kommunikation und die 
Bcreilstellung der Bescheide. Darüber hinaus sind die Zwecke der Datenverarbeitung die 
Datenschutzkontrolle, die Datensicherung Lmd der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Detriebes der Datenverarbcilungssysteme. Das Mittel der Datenverarbeitung ist das vom 
BMWi für den Betrieb des Verfahrens eingesetzte System. 

Die fachliche Prüfung und Bescheidung der Anträge erfolgt ebenfalls online in den sog. 
fc'achverfährcn der Bewilligungsstellen auf Länderebene. Für dieses eigentliche 
VcrwaJtungsve1fahren sind die n·ewilligungsstellen der Länder nach Art. 4 Nr. 7 2. HS 
DS-GVO datenschutzrcchtlich verantwortlich. Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung 
werden in dieser Vereinbarung wie fo lgt !cstgelegt: Zweck del' Datenverarbeitung isl die 
Ausführnng des den ßewilligungsstellen der Länder in dieser Vereinbarnng zugewiesenen 
Programms der Gewährung der Soforthilfen des Bt111des als „Überbrückungshilfon" und 

1,Novemberhilfen". Das Mittel der Datenverarbeitung ist das von ßewilligungsstellen für 
de11 Betrieb des Verfahrens eingesetzte System. 
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At"tikel 2 
Verwendung der Mittel 

( I a) Die Mittel des Btindes sind für Überbrückungshilfon-Rrsie Phase (Förderzeitraum Juni 
bis August 2020) an Unternehmen aller Branchen, eim;chließlich de1· landwirtschaftlichen 
Utprocluklion, soweit sie sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSf) 
qualiföderen, an Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im 
Haupterwerb vorgesehen, deren Umsatz in den Monaten A.pril und Mai 2020 
:--.usammengenommen um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 
zurückgegangen lst. Bei Unternehmen, die zwischen dem l. April 2019 und dem 31 . 
Oktober 2019 gegründet worden sind, sind stau der Monate Apri l und Mai 2019 die 
Monate November und Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen. Die Mittel sind als 
Billigkcitslcistungen nach § 53 'BHO zur Finanzierw1g von fortlaufenden betriebUchcn 
Fixkosten der Antragsteller vorgesehen. 

(lb)Die Mittel des ßundes sind fih•Überbrückungsh.ilfen-Zweitc Phase (Förderzeitraum 
September bis D07,ernbcr 2020) an Untcmcluncn aller Branchen, einschl icß)ich det 
landwiltschaftlichen Urproduktion, soweit sie sich nicht für den 
Wirlschartsstabilisierungsfonds (WSf,') qualifizieren, an Soloselbständige und 
selbsfändige Angehörige der fi'reien Be1'nfe im Haupte1'Werb vorgesehen, deren Umsatz 
entweder im Zeitraum April bis August 2020 in zwei zusammenhängenden Monaten um 
mindestens 50 % gegenüber clenjeweiligen Vo1jab1·esmonaten ztu·ückgegangen ist oder 
im Durchschnitt in den Monaten April bis August 2020 gegenüber dem 
Vo1jallfeszeitratu11 um mindestens 30 % eingebrochen ist. Die vorgenannten 
Bedingungen des Umsatzrückgangs gelten nicht für Unternehmen, die aufgrnnd von 
starken saisonalen Schwankungen ihres Geschäf'ls im Zeitraum April bis A ugusl 2019 
zusammen weniger als 15 % des Jahreswnsatzes erzielt haben. ßei Unternehmen, die 
nach dem 1. Juli 2019 gegründet worden sind, sind zuin Nachweis des Umsatzeinbruches 
von mindestens 50 % statt der Monate J\.pril bis August 2019 die Monate November und 
Dezember 2019 zum Vergleich hcranzu:1,iehcn. Bei Unternehmen, die nach dem 
1. September 2019 gegründet worden sind, sind zum Nachweis des Umsatzeu1bruches· 
von mindestens 50 % in den Monaten September bis Dezember 2020 die Monate 
November 2019 bis Februar 2020 zum Vergleich heranzuziehen. Unternehmen, die nach 
dem 31,.Oktober 2019 neu gegründet worden sind, sind nicht antragsberechtigt. Die 
Mittel sind als Billigkeitsleisttmgen nach§ 53 m-:io zur rinanzierung von fortlaufenden 
betrieblichen f ix kosten der AntragstelJer vorgesehen. 

(1 c) Die Mittel des Bundes sind für die Novemberhilfe an alle Unternehmen (auch 
öffentliche), einschließlich Beh·ieben, Selbständigen, Vereinen und Eilll'ichtungen 
vorgesehen, die die folgenden Voraussetzungen crföUen; Alle Unternehmen u11d 
Soloselbstsfändigen, die auf Grw,dlage der erlassenen Schließungsverordnungen der 
Länder in folge des Beschlusses von Bund und Ländern vorn 28. Oktober 2020 den 
Geschäftsbetrieb einstellen mussten (direkt betroffene Unterneluncn) sowie alle 
Unternehmen und So!oselbstständigen, die nachweislich und regelmäßig mindestens 80 
% ihrer Umsätze mit direkt von den o.g. Maßnahmen betroffenen Unte111chmen erzielen 
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(indirekt betTOffcne Unternehmen) . Antragsberechtigt sind auch Unternelunen U11d 

Solosclbstständige, die regelmäßig mindestens 80 % jhrer Umsätze durch Liefernngen 

und f ,eistungen im Aufüag direkt von der Ma'ßnahme betroffener Unternehmen über 

Dritte (zum Beispiel Veranstalnmgsagenturen) erzielen, Diese Antragsteller müssen 
:i-;wei felsfrei nachweisen, dass sie wegen der Sehließungsverordmmgen auf <ler Grundlage 
der Ziffern 5 und 6 des vorgenannten Beschlusses vom 28, Oktober 2020 einen 

Umsatzcinbrnch von mehr ·als 80 % im November 2020 erleiden. Beherbergungsbctricbe 
und Veranstaltungsstätten werden als direkt betroffene Unte1'nehmen angesehen. Die 
Mittel werden als Billigkeitsleistungen nach§ 53 BHO zm Kompensation der 

Umsatzausfälle gewährt. 

(2) Das Land Bremen beachtet beim Vollzug der in Artikel Absatz 1 und 2 genannten 
Hilfsprogramme die Vorgaben des Bundes. Die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Billigkeitsleistung, die Höhe der Billigkcitsleistung und weitere Einzelheiten zu den 
Billigkeitsleistungen ergeben sich aus der Anlage „Vollzugshinweise", Bund und Länder 
stimmen zudem gemeiusa.me FAQ ab. 

(3) Leistungen nach § 53 DHO aus dem Bundesprogramm „Corona-Soforthilfen für 
1Ueinuntemehmen und Soloselbständige'' oder aus den dieses Bundespmgnunm 

ergänzenden Soforthilfeprogrammen der Länder :,,Verden tlnteilig auf die 
Überbrilckungshilfe ange1:e0hncl, soweit der Zeitraum, für ~en Soforlhilfe gezahlt wird, 
sich mit dem Zeitraum, für den Überbtücküngshilfe gezahlt wird, überschneidet. 

(4) Zuschüsse aus anderen 7.uscht1sspt·ogram111en des Bundes und der Länder, die Hilfen im 
7,usmnmenhang mit der Corona-Pandemie gewähren, werden ebenfalls auf die 
Überbrückungshilfe angerechnet, soweit der ZeitraLim und der Leistungszweck dieser 

Hilfen sich mit dem Zeitraum: tU1d dem Leistungszweck der Überbriickungshilfe 
überschneiden. 

(5) Gleichartige Leistungen aus anderen Hilfsprogrammen des Bundes und der Länder, die 
Hilfen im Zusammenhang n1it der Coi'ona-Pandemic gewähren, werden auf die 
Novemberhilfe angerechnet, soweit der Zeitraum dieser Hilfen sich mit dem 
Lcistungsieilraum der Novemberhilfe überschneidet. Kur'.l.m·beitcrgcld inklusive der 

Erstatiung von Sozialversicherungsbciträge11 wird für den Leistungszeitraum auf die 
Leistungen der Novemberhilfe angerechnet,. 

(6) Leistungen aus der Überbrückungshilfe und der Novembel'hilfe werden wcc11sclseitig 
angerechnet, sofom sie für den selben Förderzeitraum erfolgen. Wird zi1erst ein Antrag 

für die zweite Phase der Überbrückungshilfe und anschließend ein Antrag auf 
Novemberhilfe gestellt, s ind die im Rahmen der Überbrlickungshilfe für November 2020 
beantragten Zuschüsse bei der Antragstellung für Novemberhilfe entsprechend 
an7,ugcbcn. Wird zuerst ein 'Antrag für No.vembcrhilfo und anschließend ein Antrag auf 
Überbrückungshilfe gestellt, sind die im Rahmen der Novemberhilfe beantragten 
Zuschüsse bei der Antragstellung für die Überb1;·ücktmgsbilfo 1;:ntsprechend anzugeben. 

http:gemeiusa.me
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Artikel 3 
Zuteilung der Mittel des Bundes 

(1) Die Länder werden ermächtigt, die But1desmittel für 7.u erwartende Zahlungen der 
'Billigkeitsleistungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 selbststlindig aus dem 
Bundeshaushalt abzurufen. Dieser Ab1uf darf in Höhe der voraussichtlichen Zahlungen 
erfolgen. Die Höhe der geplanten Abrufo sind <lern Bu11desmit1isterium fUr Finan7.en per 
E-Mail an liquidilät@bmf.bun<l.de mindestens drei Tage vor Abruf mitzuteilen. Der 
letztmögliche Abruf der Buudesmitlel für die Länder muss für die Überbrückuugshil rc I 
bis zum 15. Dezember 2020 erfolgen. Für die Überbrückungshilfe II und die 
Novemberb i lfe sollte der Abruf für die Bundesmittel bis zum 15. Dezember 2020 
erfolgen, muss jedoch spätestens bis zum 15. Dezember 2021 erfolgen. Das Land Bremen 
wendet bei dor Mittelvergabe das geltende Haushaltsl'echt des Landes an. 

(2) Das Land Bremen leit~t die aus dem Bundeshaushalt abgcrufcneü Mittel unverzüglich 
nach Bewilligung an den Leistungsempfänger weiter. 

(3) Das Land Bremen hat i.\ber die vom Bund in Ansprnch genommenen Mittel innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten ab Abrnf Rechnung zu legen. 

Artikel 4 
Vollzug 

(1) Die Maßnalunen werden vom Land Bremen oder einem durch das l ,and beauftrngten 
Dritten vollzogen, Bei Abwicklung der Maßnahmen kann sich das Land weiterer piivatcr 
Dritter bedienen. 

(2) Zuständig für die Bewilligung tmd Auszahlung det in Artikel I Absatz l und 2 genannten 
Ililfäprogramme des Bundes als Billigkeitsleistung nach§ 53 BHO sind die von den 
Ländern gemäß Absatz 1 hierfür benam,ten Stellen (l3ewilligungssteUen). Die für die 
Bewirtschaftung erforderlichen Mittel werden den Bewilligungsstellen vom Land zin· 
Verfügung gestellt. 

(J) Die Antragstellung für die in Artilce] 1 Absatz 1 genannten Bilfäprogrnmme erfolgt 
ausschließlich durch einen vom AntragsteHer beauftragten Steuerberater, 
Wirtschafl'sp1üfor, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt. 
Bei der in Artikel 1 Absatz 2 genannten Novemberhilfe sind Soloselbstsfändige bis zu 
einem Förderhöchstsa17, von 5.000 Euro unter besonderen Idcntifizieningspflichten direkt 
antragsberechtigt. 
Die Antragstellung für die Novcmhorhilfe erfolgt ausschließlich durch eü1cn vom 
Antragsteller beauftragten Steuerqeraler, Wirtschaftsprüfer, vereidigteu Buchprüfer oder 
Rechtsanwalt, wenn eine der Lmter Ziffern a) bis c) gynannten Voraussetzungen vorliegt: 

a) Die Höhe der zu beantragenden_ Billigkeitslcistung überschreitet den ß errag von 5000 
Euro, 

b) Der Antragsteller hat bereits Überbrückungshilfe bcantr,agt, 

mailto:liquidil�t@bmf.bun<l.de
http:Finan7.en
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t:) Beim Anlrags!cllcr handelt es sich nicht um Soloselbstständige. 

Bei dm, Anträgen fü r die Novcmherh ille erfolgt bei DireklantrUgön von 
Söloselbs~ändigen bis zu einem Förderhöchstsatl. von 5.000 Euro cLnc automatische 
Identifizierung der Antragsteller 1111d Prüfung der i\111räge. Die automatische Prüfu11g und 
ßcschcidong der Anträge erfolgt durch die ßewllligungssteJlcn der Länder auf Basis der 
vom Bund bercitge~lclltcn Daten, Dttbei handelt es sich um einen vollständig 
m.1tomulis1erte11 Erlass eines Vorwallung,'lakts im Sinne dcrjC\,vciligen 
Vcrwallungsvcrfahrensgesetze der Länder. Die Kritel'ien der Prüfung werden vom ß tind 
im Benehmen mit den Ländern -festgelegt. Die Zahlung wird 11utomutisiert nach der 
automatischen Prüfung und Bescheidung im J•'achverfäl-u·en der Länder durch ~en l3und 
geleistet. Die Länder übernehmen für die vom Bund bereitgcstc!He11 Daten keine 
l-fa~ung. 

ßei der Ausgestaltung des Antragsverfahrens und der Antrngsprüfung isl das Land 
Bremen für angemessene und effektive Vorkehrungen ·1.ur Verhinderung von Missbrauch 
und für die Einhaltung der dalensehu!z;rechtlichen Vorgaben verantwortlich. Die 
Dcwilligungsstelle stimmt sich dabei soweit erfo rderlich mit weiteren Behörden, 
beispielsweise rnil der Finanzverwaltung, den zusWndigen Stel len für J'J'-Sicherhcil und 
dem Landeskriminalmnl , ab. 

(4) Die 13e,vil ligungsslellen entscheiden, ob die Voraussetzungen für die ncwührung der 
Billigkeitsleistung vorliegen sowie Ubcr deren Höbe, außer in FHllen, in denen eine 
automatische Verarbeitung erfo lgt. Dabei dürfon die Bewilligungsstellen auf die im 
Antrag gemachten Angaben vertrauen, soweit e::; keine A11hallspu11kte fll r 
Unvollständigkeit ocler Fehlerhafügkeit der Angaben gibt. Uei der ÜbcrbrückLmgshilfc 
sind das l ,and oclcl' die BewilligungsslcUe11 verpflichtet, slichprobenarlige Ko11Lrollen bei 
mindestens 5 % aller Lcislungscmp!anger durchzuführen, Bei der Novcinberbilfo :-ind 
däs Land oder die Bewillignhgsstellen verpflichtet, bei direkt gestellten Anträgen 
slichprobennrtigc Kontrollen bei mindestens 1 'X, der Leist1ingsempfö11gcr durchzuführen 
und bei über prüfende Drit te gestel lten A11trägco s tichprobc,wrligc Ko1\trollen bei 
mindestens 5 % der Lcistungsernpfäoger durchzuführen. 

(5) Sofern de1· AntTag auf Gewährung einer fü lligkcitsleislung iin Rahmen der in Artikel 
Ahsa(7, l uncl 2 gcnan11 ten I--liltsprogrnmmc bewil ligt wird, wird ei11 ßewill igLmgsbeschc id 
erlassen. In eiern ßcwi lligw1gsbest:l1eid ist kennlli eh zu machen, dass es sich um Mittel 
des f3undes handelt. 

(6) Nach Abschluss des Lcistungszeitrnums und Eingang der Unterlagen übcrprUfo11 die 
Bewilligungsstellen auf der Grundlage der fü r die Schlussabrechnung der ausgezahlten 
·nilligkcilslcistung erstellten Bestätigung des Steuerberaters, Wirlschailsprüfcrs. 
vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts für jeden Antrag folgendes: 
a) das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung 9er Billigkeitslcistung, 
b) die Ilöhc und Dauer der ßilligkcits!cislung sowie 
c) eine etwaige Übcrkompensntion. 
Nach J\rl. 2 dieser VV sind 7,u viel gezr1 hlte Leistungen z11ri1cb.ufurdcm. Die 
Bewill igungsstelle prüft die inhalt'li che Richtigkeit der Bestätigung des 8 tcuerberalcrs, 
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Wirtschaftsprilfors, vereidigten ßL1chprüfers oder Rechtsanwalts und der rür die 
Bewilligung der BilligkeitslcistLJng maßgoblichcn Versicherungen des Antn1gss(ollors 
stichprobenartig und verdaeh(sabhängig nach. 

(7) An!ragsbereehtiglc, die ihren Antrag über einen Pri.ifcnclon Dritten stellen, crhallc11 als 
Vorauszahlung auf die endgültige Fördcrnng durch die ßewilligungsstcl le eine 
Abschlagszahlung.in llöhe von 50 % der beantragten ·Fördernng, jedoch höchstens 
10.000 Emo. Die automatische P1tlftmg und vorläufige ßeschcidung der Anti'ägc erfolgt 
dw-ch die ßewilligL1ngsstel1cn der Länder auf ßasis der vom Hund bereitgestellten Daten. 
Dabei handelt es sich LJm einen vollständig automatisierten Erlass eines Verwaltungsakts 
im Sinne der jeweiligen Verwaltungsverfahrensgesetze der l ,ändcr. Die Kriterien der 
Prüfung werden vom ßund im Benehmen mit den Ländern festgelegt. Die Zahlung wird 
automalisicrl nach der automatischen Prüfung und Bescheidung im Ji'achvcrrahrcn der 
Länder durch den Bund geleistet. Die J ,änder überne]uucn für die vom ßuncl 
bereitgestellten Daten keine llaJtung. 

Al'tikel 5 
Uutenichtung und Prüfung 

(1) Der Bund ist Liber die beabsi<.:htigten Maßnahmen des Landes zu den in Artikel 1 J\bsa!z 1 
und 2 genannten I lilfsprogrammen, einschl ießlich eventueller Richtlin.icn und 
1-<;rläutcmngen des Landes oder des durch das Land beaullragtcn Dritlcn zu den 
Überbrückungshilfen, zeitnah zu unterrichten, Grundlegende Fragen, die für die 
Durchföhrung der oben genannten Hilfsprogramme relevant sind, insbesondere zur 
Auslegung dieser Vcrwultungsvcrcinbarung und der Vollzugshinweise, werden durch alle 
Bundesländer koordiniert und gemeinsam an den ßund herangetragen tmd sollen 
verbindlich für alle Länder beantworlel werden. Dabei soll soweit möglich ein zwischen 
den Ländern abgestimmter Vorschlag 1/.ur l ,ösung der Prage unterbreitet werden. 

(2) Nach Abschluss dieser Verci.nban111g sind dem Bund vom Land in einem vom Bund 
vorgegehcnen 'l\1rnus dctaillie1tc Angaben über die.Anzahl der gestelllcn und bewilligten 
Anträge (auch differenziert nach Branchen) vor'.l.ulcgen .. Dies gilt nicht für Länder, die 
am gemeinsamen fachverfahrcn teilnehmen, Alle Länder haben dom ßund in einem vom 
ßuncl vorgegebenen Turnus detaillierte Angaben zur Höhe der bewilligten und 
ausgezahlten Mittel sowie Abrechnungen über den Mittelabfluss vorzulegen. ßei l3cdarf 
kann der ßund ergänzende Angaben verlangen, Nach ßecndigung der Maßnahmen 
übersendet das Land Bremen dem Bund bis spätestens 31, Juli 2022 einen Schlussbericht 
über die DurchH.ihrung der Mc1ßnahmen sowie die Höhe der n1gcwicscncn und 
verausgabten Bundes- und Landesmillcl. Aufgrund seiner Berichtspflichten kann der 
ßund weitere Angaben fordcm, insbesondere soweit beihilfcrcchtlichc oder 
europarechtliche Vorgaben oder parlamentarische Anfragen die::; crfoi'dern. 

(3) Das Land ßremcn verpflichtet sich, stichprobenartig und vcrdachtsabhängig Prüfungen 
gemäß Artikel 4 Absatz 4 durchzuführen und dem Bund im Leistungszeitraum rnonatliuh 
die Prüfongsmilteilungcn zuzusenden. 

http:Abschlagszahlung.in
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(4) Der Bund und der l3unclesrcchnungshof oder deren ßeauflraglc können bei den 
Dienststellen des Landes Bremen, die milder Bewirlschaüung der 13unclesmiltel befasst 
sind, sowie bei i.:i]Jen sonstigen Stellen, die das Land ßremcn bei der Weitergabe der 
Mittel eingeschallet hat, prüfen. Dieses Prüfungsrecht besteht auch gegenüber dem 
Leistungsempfänger und isl iin Bewilligungsbescheid aufzunehmen, 

(5) Die Länder !ragen dafür Sorge, dass al.le aus der Gewtihrung der Überbrückungshilrc; 
resultierenden l3erichlspflichten erfüllt werden. 

Artikel 6 

Riickzahlung von Mitteln 

Nicht verbrauchte Miltcl des Bundes sind an den ßund zurUekzuübcrwciscn. Beträge, die 
aufgrund verwaltungsverfälu·ens!'echtlicher Regelungen znrOckzufordern sind und 
zurllckgezahlt wurden, sind vom Land. Bremen ebenfalls zu vereinnahmen und der auf den 
Bund enlfallende Anteil einschließlich etwaig erhobener Zinsen an den Bund zu erslatten . . 

Artikcl°7 
Steuerrechtliche Hinweise 

Die nls Überbrückungshilfe und Novemberhilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen 
hczogenen Billigkeitsleislungen sind steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen 
Regelungen im Rahmen der Gewi nnermittlung zu berücksichtigen, Die ßcwilligungsstelle 
informiert elektronisch die Finanzbehörden von Amts wegen über die einem 
T ,cistung?empfänger jeweils gewährte ßilligkeilslcistung; dabei sind die Vorgaben der 
Abgabenordnung, der Mitteilungsverordnung sowie etwaiger anderer steuerrechtlicher 
Regelungen zu beachten, Für Zwecke der Festsetzung von Steuervorauszahlungen sind die 
Überbrüdcungshilfo und die Novemberhilfe nicht zu berücksichtigen. Als echte 7.ust:hüsse 
sind die Überbrückungshilfe und die Novemberhilfo nicht umsatzsteuerbar. 

Arlikel 8 
lukrnfttreteu 

Die Ergänzende Verwallungsvcruinbarung tritt.1·iickwirkcnd 7.um J, November 2020 in Kn,n. 

Bremen, den 25 .1 1.20 Berlin, 
für das Land Bremen für die Bundesrepublik Deutschland 
Die Senat01in für Wirtschaft, Arbeit und Ilundesministcrium für Wirtschaft und 
Europa .. Energie 

In V e1yftung /J· 
A'ff'I fi/ 

Sven Wiebe 
-Staatsrat-



E r g ä n z c Jl cl c V c l' w a l t u n g s v c 1· c i n b a r u n g „ D c z c 111 h c r h i I f c '' 
zwischen dc111 Bund 1111d der Freien Hansestadt Bremen 

Uber die 
Gewährnn.g von Soforthilfen c!es Bundes als ßilligkeitsleistungen für „Corona

Überbri.ickungshi lfen fi.ir kleine und mittelständische Unternehmen" 

die F1·c_ic Hansestadt Bremen 
vertreten durch die Senatorin für Wirtschaft, At·bcit und Europa 
- nachstehend „Land Bremen" genannt -

und 

die ß unclcsrcpublik Deutschland 
ve1treten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
- nachstehend „Bund" gona1mt -

schließen folgende Vcrwaltungsvereinbarnng für die Gewährnng von Soforthi lfen des Bundes 
als Billigkeitsleistungen gemäß§ 53 Bundeshaushaltsordnung (BHO) für „Corona
ÜbcrbrUekungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen" sowie „Novemberhilfen" 
und „Dezemberhilfen". Das Programm wird dt1rch die Länder ausgeführt. 

Präa mbel 

Die Dezemberhilfe wird als freiwillige 7,ahlung gewährt, wenn Unlemelunen, 
Soloselbständi_gc und i\ngehörige der freien Berufe aufgrund der Corona-bedingten 
ßelricbsschließungen bzw. Betriebseinschränkungen 1111 Dezember 2020 in Folge der 
ßcschlüssc von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020, vom 25. November 2020 \md vom 
2. Dezember 2020 erhebliche Umsatzausfälle erleiden. Diese Verwaltungsvereinbarung 

· ergänzt in diesem Sinne die bereits bestehende Verwaltungsvereinbarung zur 
Überbrückungshilfe und Novemberhilfe. 

Al'tikcl 1 
Grundsätze und Umfang der Bundeshilfe 

(1) Die gesundheitspolitisch notwendigen Maßnaluncn zm· Bekämpfung der Corona
Pandemie haben i11 verschiedenen Branchen zur weitgehenden oder vollständigen 
Schließung des Geschäftsbetriebs geführt. Ziel der Übcrbrückungshilfo ist. es daher, 
kleinen und mittelständischen Untemchmen, die aufgrund der Corona-Pandemic hohe 
Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben, für die Monate Juni bis Dezember 2020 eine in 
zwei Phasen gestaffelte, weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und sie so in der 
Existenz :;,u sichern: 

a. Überbrückungshilfo-Erste Phase (Überbrücktmgshi lfc I) betrifft die Förderzeiträume 
Juni bis i\ugust. 2020; 
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b. Überbrückungshilfe-Zweite Phase (Überbrückungshilfe 11) betrifft die 
Förderzeiträume September bis Dezember 2020. 

(2) Ziel der Novemberhilfe ist es, durch einen Beitrag hur Kompensation des Umsatzausfalls 
die wir tschaftliche Existenz von Unternehmen sowie von Selbständigen zu sichern, die 
in Folge des Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 von Corona
bedingten Betriebsschließungen bzw. Bettiebseinschränkungen im November 2020 
betroffen sind und deshalb erhebliche Umsatzausfiille erleiden. 

' 
(J) Ziel der Dezemberhilfe isl es, durch einen Beitrag zur Kompensation des Umsatzausfalls 

die wil'tschaflliche Existenz von Unternehmen sowie von Selbständigen zu sichern, die in 
Folge der Beschlüsse von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020, vom 25. November 
2020 und vom 2, Dezember 2020 Von Corona-bedingten ßetriebsschlicßungen bzw. 
Betriebseinschränkungen it:n Dezember 2020 betroffen sind und deshalb erhebliche 
Umsatzausfälle erleiden. 

(4) Ein Anspruch auf die Gewährung der Billigkeitsleistungen besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmiltel. Mit lnkra.fltreten des zweiten Nachlragsbaushalts stellt der 
Bund 2020 über die Länder Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt bis zu 24,6 Mrd. Euro 
aus dem ßundeshaushall 2020 zw· Verfügung. FUr Ausgaben im Haushaltsjahr 2021 stellt 
der Bund für die Länder vorbehaltlich des lnkrafttretens des Haushalts 2021 zusätzliche 
Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel cifolgt nach Bedarf. 

(5) Die Vorbereitung des Antrags auf die Novemberhilfe und Dezemberhilfe erfolgt 
ausschließlich i.ibcr ein Onlineportal, das die Antragsberechtigten bei der Anh·agstellung 

· unlersti.itzt. Fiir das Portal, durch welches das Ausfüllen des Antragsfo1mulars und die 
Zusammenstellung von Unterlagen sowie eine Weitcrleilung an die zuständige 
Bewilligungsstelle auf Landesebene erleichtert wird, ist das Bundesministerium für 
Wirlschafl. und Energie (BMWi) datcnschutzrechtlich gemäß A!'t. 4 Nr. 7 2. HS DS-GVO 

-verantwmtlich. Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung werden in dieser Vereinbarung 
wie folgt festgelegt: Die Zwecke der Datenverarbeitung sind die 111.~tzel'Orientierte 
Assistenz bei der Eingabe der für die späteren Verwaltungsverfahren erforderlichen 
Daten, die Übennittlung an die zuständige Bewilligungsstelle sowie ein Rllckkanal für die 
Kommunikation und die Bereitstellung der Bescheide. Darüber hinaus sind die Zwecke 
der Datenvcrarbeitting die Datenschutzkontrolle, die Datensicherung und der 
Sicherstellung eines Ol'dnungsgemäßen Betl'iebes der Datenverarbeitungssysteme. Das 
Mittel der Datenverarbeitung ist das vom BMWi für den Betrieb des Verfahrens 
eingesetzte System. 

Die fachliche Prüfüng und Descheidung der Anträge erfolgt t::benfalls online in den sog. 
Fachverfahren der Bcwi lliguogsstellen auf Ländel'ebenc. Für dieses eigcnll ichc 
Verwaltungsverfahten sind die Bewilligungsstellen der Länder nach A1t. 4 Nr. 7 2. HS 
DS-GVO datenschutzrechtlich verantwortlich. Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung 
werden in dieser Vereinbarung wie folgt festgelegt: Zweck der Datenverarbeitung ist.die 
Ausfühnmg des den Bewilligungsstellen del' Länder in dieser Vereinbarnng zugewiesenen 
Programms der Gewährung der Soforthilfen des Bundes als „Überbrückungshilfen" sowie 
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„Novemberhilfen" und „Dezemberhilfen". Das Mittel der Datenverarbcilung isl das von 
Bewilligungsstellen für den Betrieb des Verfahrens cingcsct,.te System. 

Artikel 2 
Verwendung der Mittel 

( la) Die Mittel des ßundes sind für Überbri.ickungshilfcn-füste Ph(lsc (Förderzeitrauin Juni 
bis August 2020) an Unternehmen aller Branchen, einschließlich der landwirtschaftlichen 
Urproduktion, soweit sie sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
qualifizieren, an Soloselbständige und selbständige Angehörige der freien Bcrnfc im 
Haupterwerb vorgesehen, deren Umsatz i.n den Monaten April und Mai 2020 
zusammengenommen um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 
zurückgegangen isl. Hci Unternehmen, die zwischen dem 1. April 2019 und dem 31 . 
Oktober 2019 gegründet worden sind; sind statt der Monate 1\pri I und Mai 2019 die 
Monate November und Dezember 2019 zum V erglcich heranzuziehen. Die Mittel sind als 
Billigkeitsleistungen nach§ 53 Bl 10 zm Finanzierung von fortlaufcncl~n betrichlichcn 
Fixkosten d~r Antragsteller vorgesehen. 

(1 b)Die Mittel des Bundes sind für Überbrückungshilfen-Zweilc Phase (fördcrzeiLralUn 
September bis Dezember 2020) an Unternehmen aller Branchen, einschließlich der 
landwirtschaftlichen Urproduktion, soweit sie sich nicht für den 
WirtscbaCtsstabi lisiemngsfonds (WSF) qualifizieren, an Soloselbständige und 
selbständige Angehörige der Preien Berufe im Hauptel'werb vorgesehen, deren Umsatz 
entweder im Zeitraum April bis August 2020 in zwei zusammenhängenden Monaten um 
mindestens 50 % gegenüber denjcw~iligcn Vo1:jahresmonaten zurückgegangen ist oder 
im Durchschnitt in den Monaten April bis J\.ugust 2020 gegenüber dem 
V01jahrcszcih·aum tun mindestens 30 % eingebrochen ist. Die vorgenannten 

Bedingungen des Umsatzrückgangs gelten nicht für Unternehmen, die aufgrund von 
starken saisonalen Schwankungen ihres 9cschäfts im Zeitraum April bis August 2019 
;,;usammen weniger als 15 % des Jalu·esumsatzes erzielt haben, Bei Unternehmen, die 
nach dem 1. Juli 2019 gegründet worden sind, sind zum Nachweis des Umsatzeinbruches 
von mindestens 50 % statt der Monate April bis At1gust 2019 die Monate November und 
Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen. Bei Unternehmen, die nach dem 
1. September 2019 gegrtindet worden sind, sind zum Nachweis des Umsatzeinbruches 
von mindestens 50 % in den Monaten September bis Dezember 2020 die Monate 
November 2019 bis Februar 2020 zum Vergleich heranzuziehen. Unternehmen, die nach 
dem 31. Oktober 2019 neu gegründet worden sind, sind nicht antragsberechtigt. Die 
Mittel sind als BilligkeitsleisttU1gc11 nach § 53 BHO zur Fhrnnzierung von fortlaufenden 
betrieblichen Fixkostcn der Antragsteller vorgesehen, 

(lc) Die Mittel des Bundes sind für die Novemberhilfe an alle Unternehmen (auch 
öffentliche), einschließlich Betrieben, Selbständigen, Vereinen und Eilu'ichtungcn 
vorgesehen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Alle Untcmehmen und 
Soloselbststäncligen, die auf Grund lag<:: der erlassenen Scllließungsverordnungen der 

http:cingcsct,.te
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Länder in 'Folge des Beschlusses von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020 den 
Geschäftsbetrieb einstellen mussten (direkt betrnffene Unlemehmen) sowie alle 

Unternehmen und Soloselbstständigen, die nachweislich und regehnäß,ig mindestens 80 

% ilu·er Umsätze mit dir~kt von den o.g. Maßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen 
(indirekt betroffene Unternehmen), Antragsberechtigt sind auch Untemelunen und 

Soloselbstständige, die regelmäßig mindestens 80 % ihrer Umsätze dlll'ch Liefernngcn 
und Leistungen im Auftrag direkt von der Maßnahme betroffen~r Unternehmen über 

Dritte (zum Beispiel Veranstaltungsagenh,ren) erzielen. Diese AntragsteUer müssen 
zweifelsfrei nachweisen, dass sie wegen der Schließungsverordnungen auf der Grundlage 

der Ziffern 5 bis 8 des vorgenannten Beschlusses vom 28. Oktober 2020 einen 

Umsatzeinbrnch von mehr als 80 % im November 2020 erleiden. Bcherbergungsbeh-icbe 

und Veranstaltungsstätten werden als direkt betroffene Unternehmen angesehen. Die 
Mittel werden als Billigkeitsleistuugen nach§ 53 BHO zur Kompensation der 
Umsatzausfälle gewähtt. 

(ld) Die Mittel des Bundes sind filr die Dezemberhilfe an aUe Unternehmen (auch 

öffentliche), einschließlich Bcb:ieben, Selbständigen, Vereinen und Einrichtungen 
vorgesehen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Alle Unternehmen uod 

Soloselbstständigen, die auf Grundlage de1· erlassenen Schließungsverordnungen der 
Länder in Folge der Beschlüsse von Bund und Ländern vom 28. Oktober 2020, vom 25. 

November 2020 und vom 2. Dezember 2020 den Geschäftsbetrieb im Dezember 2020 
einstellen mussten (direkt betroffene Unternehmen) sowie alle Unternehmen und 
Soloselbstständigen, die nachweislich und regelmäßig mindestens 80 % ihrer Umsätze 

mit dfrekt von den o.g. Maßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen (indirekt 
betroffene Unternehmen). Antragsberechtigt sind auch Unternehmen und 

Soloselbststänclige, die regelmäßig mindestens 80 % ihrer Umsätze durch Liefernngen 

und Leistungen im·Auftrag direkt von der Maßnahme betroffener Unternehmen iiber 
Dritte (zum Beispiel Veranstaltungsagenturen) erzielen. Diese Antragsteller müssen 
zweifelsfrei nachweisen, dass sie wegen der Schließungsverordnungeu auf der Grundlage 

der Ziffern 5 bis 8 des vorgenannten Beschlusses vom 28. Oktobet· 2020 einen 

Umsatzeinbruch von mehr als 80 % im Dezember 2020 erleiden. Beherbergungsbetriebe 
und Veranstaltungsstätten werden als direkt betroffene Unternehmen angesehen. Die 
Mittel werden a ls rn1Ugkeitsleistu11gen nnch § 53 BHO zur Kompensation der 

Umsatzausfälle gcwähl't. 

(2) Das Land Bremen beachtet beim Vollzug der in Artikel Absatz 1,2 und 3 genannten 
Hilfsprogramme die Vorgaben des Bundes. Die Voraussetzungen für die G'ewährnng der 
Billigkeilsleistung, die Höbe der Biltigkeitsl_eistung und weitere Einzelheiten zu den 
ßilligkeitsleistungen ergeben sich aus det' Anlage „Vollzugshinweise". BtUld und Länder 
stimmen zudem gemeinsame FAQ ab. 

(3) Leistungen nach§ 53 BIIO nus dem Bundesprogramm „Corona-Soforthilfen für 
Kleinwlterneluncn und Soloselbständige" oder aus den dieses Bundesprogramm 
ergänzenden Soforthilfoprogrammen der Länder werden anteilig auf die 
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Überbri.ickungshilfü angerechnet, soweit der Zeitraum, für den Soforlhilfo gezahlt wird, 
sich mit dem Zeitraum, für den Übcrbrück.ungshilfo gezahll wird, überschneidet. 

(4) Zuschüsse aus anderen Zuschussprogrammen des Bundes unc.l der Länder, die Hilfen ün 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewähren, werden ebenfalls auf die 
Überbrückungshilfe angerechnet, soweit der Zeitraum und der Leistungszweck dieser 
Hilfch sich mit dem Zeitraum und dem Leistungszweck der Übetbri.lckungshilfc 
überschneiden. 

(5) Gleicha1·tige Leistungen aus anderen Hilfsprogranunen des ßtmdes und der Länder, die 
Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewähren, werden auf die 
Novemberhilfe angerechnet, soweit der Zeitraum dieser Hilfen sich mit dem 
Leistungszeitramn der Novemberhilfe überschneidet. Kurzarbeitergeld inklusive der 
Erstattung von Sozialvers icherungsbeiträgen wird für.den Leistungszeitraum auf die 
Leistungen der Novemberhilfe angerechnet.. 

(6) Gleichartige Leistungen aus anderen Hilfäprogrämmen des Bundes und der Länder, die 
Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewähren, werden auf die 
Dezemberhilfe angerechnet, soweit der Zeitraum dieser T lilfon sich mit dem 
Leistungszeitraum der Dezemberhilfe übernchneidet. Kurzarbeitergeld inl<lusive der 
Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen wird für den Leistungszeitraum auf die 
Leistungen der Dezemberhilfe angerechnet 

(7) Leistungen aus der Überbrii~kungshilfe und der Novemberhilfe werden wechselseitig 
angerechnet, sofern sie fü.r den selben Förderzeitraum erfolgen. Wird zuerst ein Antrag 
für die zweite Phase der Überbrückungshilfe und anschließend ein Antrag auf 
Novemberbilfe gestellt, sind die im Ralunen der Überbrückungshilfe für November 2020 
beantragten Zuschüsse bei der Antragstellung für Novemberhilfe entsprechend 
anzugeben. Wird zuerst ein Antrag für Novemberhilfe und anschließend ein Antrag auf 
Überbrückungshilfe gestellt, sind die im Rahmen der Novemberhilfe beantragten 
Zuschüsse bei der Antragstellung für die Überbrückungshilfe entsprechend anzugeben. 

(8) Leistungen aus der Überbrückungshilfe und der Dezemberhilfe werden wechselseitig 
angerechnet, sofern sie für den selben Förderzeitraum erfolgen. Wird zuerst ein Antrag . 
für die Überbrückungshilfe und anschließend ein Antrag auf Dezemberhilfe gestellt, sind 
die im Rahmen der Überbrückungshilfe für Dezember 2020 beantragten Zuschüsse bei 
der Antragstellung für Dezemberhilfe entsprechend anzugeben. Wird zuerst ein Antrag 
für Dezemberhilfe und anschließend ein Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt, sind die 
im Rabmen der Dezemberhilfe beantragten Zuschtissc bei der Antragstellung für die 
Überbrückungshilfe entsprechend anzugeben. 
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Artikel 3 
Zuteilung der Mittel des Bundes 

(1) Die Länder werden ermächtigt, die Bundesmittel für zu erwartende Zahlungen der 
Billigkeitsleistungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 selbstständig aus dem 
Bundeshaushalt abzurufeo. Dieser Abmf darf in Höhe der voraussichtlichen Zahlungen 
erfolgen. Die Höhe der geplanten Abrufe· sind dem Bundesministerium für Finanzen per 
E-Mail an Iiguidität@bmf.bund.de mindestens drei Tage vor Abruf mitiuteilen. Der 

. letztmögliche Abruf der Bundesmittel für die Länder muss für die Überbrückungshilfe l 
bis zum 15. Dezember 2020 erfolgen. Für die Überbrtickungshilfe II und die 
Novemberhilfe sollte der Abruf für die Bundesmittel bis zum 15. Dezember 2020 
eifolgen, muss jedoch spätestens bis zum 15. Dezember 2021 erfolgen. ,Ftir die 
Dezemberhilfe muss der Abruf für die Bundesmittel spätestens bis zum 15. Dezember 
2021 erfolgen. Das Land Bremen wendet bei der Mittelvergabe das geltende 
Haushaltsrecht des Landes an. 

(2) Das Land Bremen leitet die aus dem Bundeshaushalt abgerufenen Mittel tuwerzöglich 
nach Bewilligung an den Leist1mgsempfänger weiter. 

(3) Das Land Bremen hat über die vom Bund in Anspruch genommenen Mittel i1meJhalb 
einer Frist von sechs Monaten ab Abruf Rechnung zu legen. 

Artikel 4 
Vollzug 

(1) Die Maßnahmen werden vom Land Bremen oder einem durch das Land beauftragten 
Dritten vollzogen. Bei Abwicklung der Maßnahmen kann sich das Land weiterer privater 
Dritter bedienen. 

(2) Zuständig für die BewHligung und Auszahlung der in Aitikel 1 Absatz 1, 2 und 3 
genannten Hilfsprogramme des Bundes als Billigkeitsleistung nach§ 53 BHO sind die . 
von den Ländern gemäß Absatz 1 hierfür benannten Stellen (Bewilligungsstellen). Die 
für die Bewirtschaftung erforderlichen Mittel werden den Bewilligungsstellen vom Land 
z ur Verfügung gestellt. 

(3) Die Antragstelhmg für die in Artikel 1 Absatz l genannten Hilfsprogramme erfolgt 
ausschUeßlicb durch einen vom Anh·agsteller beauftragten Steuerberater, 
WiLtschaftsprlifer, vereidigten Buchprüfer ode1· Rechtsanwalt. 
Bei der in Artikel· 1 Absatz 2 genannten N ovemberbilfä sowie der in Artikel l Absatz 3 
genanten Dezemberhilfe sind Soloselbstständige bis zu einem Förderhöchstsatz von 
5.000 Eu rn unter besonderen Identifizierungsptlicbten direkt antragsberechtigt. 
Die Antragstellung für die Novemberhilfe und Dezemberhilfe erfolgt ausschließlich 
durch einen vom Antragsteller beauftrngten Steuerberater, Wütschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprlifer öder Rechtsanwalt, weru1 eine der unter Ziffern a) bis c) genannten 
Voraussetzungen vorliegt: 

mailto:Iiguidit�t@bmf.bund.de
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a) Die Höhe der zu beantragenden Billigkeitsleistung überschreitet den Betrag von 5000 
Euro, 

b) Der Antragsteller hat bereits Überbrückungshilfö beantragt, 
c) Beim Antragsteller handelt es sich nicht um SoJoselbstständigc. 

Bei den Anträgen für die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe erfolgt bei 
Direktanträgen von Soloselbständigen bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 Euro eine 
automatische Identifizierung der Antragsteller und Prüfung der Anträge. Die 

automatische Prüfung und Bescheidung der Anträge erfolgt durch die Bewilligu1igsstcllen 
der Länder auf Basis der vom Bund bereitgestellten Daten. Dabei handelt es sich tun 
einen vollständig automatisierten Erlas~ eines Verwaltungsakts im Sinne der jeweiligen 
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder. Die Kriterien der Prüfung werden vo111 Bund 
im Benehmen mit den Ländern festgele6it. Die Zahlung wird automatisiert nach der 
automatischen Prüfung und Bescheidung im Fachverfahren der Länder durch den Bund 
geleistcl. Die Länder übernehmen fi.ir die vom Bund bereitgestellten Daten !<.eine 

Haftung. 

Bei der J\usgcstaltllng des Antragsverfahrens und der Antragsprüfung ist das Land 
Bremen für angemessene und effektive Vorkehrungen ;llll' Verhinderung von Missbrauch 
uhd für die Einhaltung der datenscbutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich: Die 
Bewilligungsstelle stimmt sich dabei soweit erforderlich mit weiteren Behörden, 
beispielsweise mit der Pinanzverwaltung, den zuständigen Stellen für ff-Sicherheit und 
dem Landeskriminalamt, ab. 

(4) Die Bewilligungsstellen entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Gewäbrung der 
Billigkeitslcistung vorliegen sowie über deren Höhe, außer in Fällen, in denen eine 
automatische Verarbeitung erfolgt. Dabei dürfen die Bewilligungsstellen auf die im 
Antrag gemachteu Angaben vertrauen, soweit es keine /\nhaltspunkte für 
Unvollständigkeit oder Feblerhaftigkeit der Angaben gibt. Bei der Überbrückungshilfe 
sind das Land oder die Bewilligungsstellen verpflichtet, stichprobenartige Kontrollen bei 
mindestens 5 % aller Leistungsempfänger durchzuführen. Bei der Novemberhilfe sind 
das Land oder die Bewilligungsstellen verpflichtet, bei direkt gestellten J\ntl'ägen 
stichprobenartige Kontrollen bei mindestens 1 % der Leistungsempfänger durc11zufi.ihren 
und bei .über prüfende Dritte gestel lten Anträgen bis 20.000 Euro stichprobenartige 
Kontrollen bei mindestens 5 % der Leistungsempfänger durch,.uführen. Bei allen 
Anträgen über 20.000 Euro siod bei der Novemberhilfe stichprobcnmtige Kon:n·ollen bei 
mindestens 30% der Leistungsempfänger dmchzufülu·en. Bei der Dezemberhilfe siud das 
Land oder die Bewilligungsstellen verpflichtet bei gestellten Anträgen von unter 20.000 
Euro stichprobenartige Kohtrol len bei mindestens 10% der Leistungsempfänger 
durchzuführen. Bei Anträgen von über 20.000 Euro sind in der Dezemberllilfe 
stichprobenartige Kontrollen bei mindestens 30 % der Leistungsempfänger 
durchzuführen. 
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(5) Sofern der Aq.trag auf Gewährung einer ßilligkeitsleistung im Ralunen dcl' in Artikel l 
Absatz 1, 2 und 3 genannten Hilfsprogramme bewilligt wird, wird ein 
BewilligW1gsbescheid erlassen. In dem Bewilligungsbescheid ist kenntlich zu machen, 
dass es sich~ Mittel des Bundes handelt. ' 

(6) Nach Abschluss des Leistungszeitraums und Eingang der Unterlagen überptiifen die 
Bewilligungsstellen auf der Grundlage der für die Schlussabrechnung det' ausgezahlten 
Billigkeitsleistung erstellten Bestätigu~g des S~euerberaters, Wirtschaftsprüfers, 
vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts :für jeden Antrag folgendes: 
a) das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeitsleistung, 
b) die Höhe und Dauer der Billigkeitsleislung sowie 
c) eine etwaige Überkompensation. 
Nach Art. 2 dieser VV sind zu vid gezahlte Leistungen zurückzufordern. Die 
Bewilligungsstelle prllft die inhaltliche Richtigkeit der Destäligung des Steuerberaters, 
Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers oder Rechtsanwalts und der für die 
Bewilligung der Billigkeitsle~stung maßgebli cqen Versicherungen des Antragsstellers 
stichprobenartig und verdachtsabbängig nach. 

(7) Antragsberechtigte, die ilu·en Antrag über einen PrUfen<len Drillen stellen, erhalten als 
Vorauszahlung auf die entgültige fördernng durch die Bewilligw1gsstelle eü,e 
Abschlagszahlung io Höhe von 50 % der beantragten Förderung, jedoch höchstens 
50.000 Emo. Die automatische Prüfung und vorläufige Bescheidung der Anträge erfolgt 
dureh die Bewilligungsstellen der Länder auf Basis der vom Bund bereitgestellten Daten. 
Dabei handelt es sieb um einen vollständig auto111atisier(en Erlass eines Verwaltungsalcts 
im Sinne der jeweiligen Verwaltungsverfälu·ensgesetze der Länder. Di~ Kriterien der 
Prüfung werden vom Bund im BenehllJen mit den Ländern festgelegt. Die Znhltmg wird 
automatisiert nach der automalischen Prüfung und Bescheidung im Fachverfahren der 
Länder durch den Bund geleistet._Die Länder übernehmen .für die vom Dw1d 
bereitgestellten Daten keine I laftung. 

Artikel 5 
Unterrichtung und Prüfung 

(1) Der Bund ist über die beabsichtigten Maßnahmen des Landes zu deo i11 Artikel 1 Absatz 
l , 2 und 3 genannten Hilfsprogrammen, einschließlich eventueller RichtlinJen und 
Erläutel'ungen des Landes oder des durch das Land beauftragten Dritten zu den 
ÜberbrückungshUfen? zeitnah zu unterrichten. Grundlegende Fragen, die fiir die 
Durchführung der oben genannten Hilfsprogramme 1'elevant sind, insbesondere zur 
Auslegung dieser Verwaltungsvereinbarung und der Vollzugshinweise, werden dmch alle 
Btmdesländer·koordiniert und gemeinsam an den Bund herangetrngen und sollen 
verbindlich für alle Länder beantwortet werden. Dabei soll $Oweit möglich ein zwischen 
den Ländem abgestimmter Vorschlag zur r ,ösung der Frage unterbreitet werden. 
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(2) Nach Abschluss dieser Vereinbanmg sind dem Bund vom Land in einem vom Btmd 
vorgegebenen Turnus detaillierte Angaben ilber die Anzahl der gestellten und bewilligten 
Anträge (auch differenziert n'ach Branchen) vorzulegen .. Dies gilt nicht für Länder, die 
am gemeinsamen Fachverfahren teilnehmen. Alle Länder haben dem Bund in einem vom 
Bund vorgegebenen Turnus detaillierte Angaben zur Höhe der bewilligten und 
ausgezahlten Mittel sowie Abreclimmgen über den Mittelabfluss vorzulegen, Bei Bedarf 
kann der Bund ergänzende Angaben verlangen. Nach Beendigung der Maßnahmen 
i.ibersendet das Land Bremen dem Bund.bis spätestens 31. Juli 2022 einen Schlussbericht 
über die Durchführung der Maßnahmen sowie die Höhe der zugewiesenen und 
verausgabten Bundes- und Landesmittel. Aufgrund seiner Berichtspflichten kann der 
Bund weitere Angaben fordern, insbesondere soweit beibilferechtliche oder 
europarechtliche Vorgaben oder parlamentarische Anfragen dies erfordem. 

(3) Das Land Br~men veq,füchtet sich, stichprobenartig und verdachtsabhängig Prüfungen 
gemäß Artikel 4 Absatz 4 durchzuführen und dem Bund im Leistungszeitraum monatlich 
die Prüfungsmitteilungen zuzusenden. 

( 4) Der Bund und der Bundesrechnungshof oder deren Beauftragte können bei den 
Dienststellen des Landes Bremen, die mit der Bewirtschaftung der Bundesmittel befasst 
sind, sowie bei allen sonstigen Stellen, die das Land Bremen bei der Weitergabe der 
Mittel ~ingeschaltet hat, pl'lifen. Dieses Prüfungst·echt besteht auch gegenüber dem 
Leistungsempfänger und ist im Bewilligungsbescheid aufäunchmen. 

(5) Die Länder tragen dafür Sorge, dass alle aus der Gewährung der Überbrückungshilfe 
sowie der November- und Dezemberhilfe resultierenden Berichtspflichten erfülll werden. 

Artikel 6 
Riiclczahlung von Mitteln 

Nichtverbrauchte Mittel des Bundes sind ao den Btmd zurilckzui.iberweisen. Beträge, die 
aufgrund' ver'walturigsve1fahJensrechtlicher Regelungen zu1·Uckzufordern sind und 
zurückgezahlt wurden, sind vom Land Bl'emen ebenfalls zu vereinnahmen und der auf den 
Bund entfallende Ahteil einschließlich etwaig erhobener Zinsen an den Bund zu erstatten. 

Artikel 7 
Steuerrechtliche Hinweise 

Die als Überbrückungshilfo tmd Novemberhilfe sowie Dezemberhilfe unter den vorstehenden 
Voraussetzungen bezogenen Billigkeitsleistunge11 sind steuerbar und nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnenuittlung zu berücksichtigen. Die 
Bewilligi.mgsstelle informiert elektronisch die Finanzbehörden von Amts wegen über die 
einem Leistungsempfänger jeweils gewälute Billigkeitsleistung; dabei sind die Vorgaben det· 
Abgabenordnung, der Mitteilungsverorclmmg sowie etwaiger anderer steuerrechtlicher 
Regelungen zu beachten. Für Zwecke der Festsetzung von Steuervorauszahlungen sind die 
Überbrückungshilfe sowie die Novemberhille und Dezemberhilfe nicht zu berücksichtigen. 
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Als echte Zuschüsse sind die Überbrückungshilfe sowie die Novemberhilfe und 
Dezemberhilfe nicht umsatzsteuerbar. 

Artikel 8 
Inkrafttreten 

Die Ergänzende V crwaltungsvereinbarnng tritt rückwirkend zum 1. Dezember 2020 in Kraft. 

Berlin, }{_ ;( ( - ){) ?O Bremen, den 18.12.20 
für das Land Bremen für die Bundesrepublik Deutschland 

• Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Bundesministerium für Wirtschaft und 
Europa 

In ~er etung // ,/ 
C /? ~ .(')/" 

Sv 1 1ebe 
-Staatsrat-
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